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1 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1.1 Formelle Grundlagen 

1.1.1 Rechtsgrundlagen 

In der zum Zeitpunkt zu Beginn der öffentlichen Auslegung geltenden Fassung 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634); 

 Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 2. März 2017 (GVBl. S. 21); 

 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 14b 
des Gesetzes vom 8. September 2017 (BGBl. I S. 3370); 

 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15. September 2017 (BGBl. I S. 3434); 

 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fas-
sung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771); 

 Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 
(GVBl. S. 365), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Juni 2015 (GVBl. S. 77); 

 Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft (Landesnatur-
schutzgesetz - LNatSchG) vom 6. Oktober 2015 (GVBl S. 283), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2016 (GVBl. S. 583); 

 Landesplanungsgesetz (LPlG) vom 10. April 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 6. Oktober 2015 (GVBl. S. 283, 295); 

 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 Absatz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808); 

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-
halts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057); 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786); 

 Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung 
vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 127), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
22. September 2017 (GVBl. S. 237). 
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1.1.2 Bestandteile der Planung 

Bestandteile des Bebauungsplanes sind: 

 Planzeichnung; 

 diese Textlichen Festsetzungen (Seite 2 ff.). 

Beigefügt ist: 

 eine Begründung (Seite 27 ff.) mit den weiteren Bestandteilen: 

 Umweltbericht, erstellt durch das Fachbüro SAI (Stadtplanung Architektur 
Immissionsschutz) vom 8. September 2017, Verfasser Dipl.-Ing. Christian 
Deichmüller (Anlage U); 

 Fachbeitrag Naturschutz, erstellt durch Kocks Consult GmbH vom August 2016, 
Verfasser Dipl.-Ing. Michael Mansfeld und Dipl.-Biol. Erika Tönnes; einschließlich 
einer separaten Artenschutzfachlichen Bewertung des Vorhabens im Hinblick auf 
Fledermäuse und einheimische Vogelarten, erstellt durch BLU, Büro für 
Landschaftsökologie und Umweltplanung vom Juli 2016, Verfasser Dr. rer. nat. 
Günter Sonntag (Anlage N); 

 Verkehrsplanerische Begleituntersuchung, erstellt durch das Ingenieurbüro für 
Verkehrsplanung und -technik vom September 2017, Verfasser Markus Werhan, 
Nico Schmitt und Gerald Böckling (Anlage V); 

 Schalltechnische Untersuchung, erstellt durch das Fachbüro SAI (Stadtplanung 
Architektur Immissionsschutz) vom 21. August 2017, Verfasser Dipl.-Ing. Christian 
Deichmüller (Anlage S); 

 Historische Recherche, erstellt durch Kocks Consult GmbH vom Juli 2016, Verfasser 
Dipl.-Ing. Michael Mansfeld und Dr. Brenner; auszugsweise, soweit für die 
Bauleitplanung erforderlich, in Abschnitt 6 (Seite 236 ff.) integriert; 

 Städtebauliches und raumordnerisches Verträglichkeitsgutachten für die Ansiedlung 
eines Lebensmitteldiscounters in Lahnstein, erstellt durch Stadt+Handel vom 
10. November 2015, Verfasser Dipl. Ing. Marc Föhrer und Geogr. M.A. Andreas Q. 
Schuder (Seite 167 ff.) sowie die entsprechende Stellungnahme zu diesbezüglich 
vorgebrachten Eingaben der gleichen Verfasser vom 6. März 2018 (in die Abwägung 
integriert, Seite 144 ff.); 

 Raumordnerisches Prüfungsergebnis gemäß § 16 ROG i.V.m. § 18 LPlG für das 
Vorhaben „Geplante Verlagerung des L-Marktes“ vom 16. März 2016, 
herausgegeben durch die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Koblenz 
(Seite 218 ff.). 
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1.1.3 Änderung bzw. Aufhebung der Festsetzungen 

Durch dieses Verfahren werden alle flächenmäßig deckungsgleichen (textlichen und 
zeichnerischen) Festsetzungen der rechtskräftigen Bebauungspläne Nr. 17 und 
Nr. 17Ä2/39 aufgehoben und durch die geänderten ersetzt. 
Im Falle der Unwirksamkeit der geänderten Festsetzungen („spätere Norm“) gilt die alte 
Rechtsnorm unverändert fort. 

1.2 Planungsrechtliche Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch 

1.2.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Das Plangebiet gliedert sich nach der Art der baulichen Nutzung 
in die Teilgebiete SO-2, SO-4 und SO-5. 

1.2.1.1 SO-2 (Sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO) 
mit der Zweckbestimmung „Tankstelle“ 

Das Sondergebiet SO-2 dient vorwiegend der Unterbringung von Tankstellen und Auto-
waschanlagen. 

Allgemein zulässig sind: 

 Tankstellen; 

 Autowaschanlagen. 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude. 

1.2.1.2 SO-4 (Sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO) 

mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel“ 

Das Sondergebiet SO-4 dient der Unterbringung von großflächigen Einzelhandel im Sinne 
des § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in einem Zentralen Versorgungsbereich mit der Zweckbe-
stimmung Nahversorgung. 

Allgemein zulässig sind: 

 Einzelhandelsbetriebe 

 mit allen Sortimenten aus der Lahnsteiner Liste (Abschnitt 1.4 auf Seite 16) 
außer Nahrungs- und Genussmitteln (innenstadt- und nahversorgungsrelevantes 
Sortiment gemäß Lahnsteiner Liste, Nr. 47.2 nach WZ 2008); 

 mit Nahrungs- und Genussmitteln (innenstadt- und nahversorgungsrelevantes Sor-
timent gemäß Lahnsteiner Liste, Nr. 47.2 nach WZ 2008) als Randsortiment auf 
einer Fläche von maximal zehn Prozent der tatsächlichen Verkaufsfläche (VK); 
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in der Summe mit einer Verkaufsflächenzahl (VKZ) von 0,3 - mindestens jedoch 
VK = 375 Quadratmeter, aber nicht mehr als VK = 1.690 Quadratmeter; die VKZ gibt an, 
wie viel Quadratmeter Verkaufsfläche (VK) je Quadratmeter Grundstücksfläche im 
Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

 Gewerbebetriebe aller Art; 

 Lagerhäuser, Lagerplätze; 

 öffentliche Betriebe; 

 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude; 

 Anlagen für (gewerblich betriebene) sportliche Zwecke 

 Anlage für kulturelle und gesundheitliche Zwecke; 

 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, sofern diese in direktem baulichen Zusammenhang mit dem Betriebs-
gebäude errichtet werden bzw. in diesem integriert sind und dem Gewerbebetrieb in 
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. 

Unzulässig sind insbesondere: 

 Einzelhandelsbetriebe mit Nahrungs- und Genussmitteln (innenstadt- und nahversor-
gungsrelevantes Sortiment gemäß Lahnsteiner Liste, Nr. 47.2 nach WZ 2008); 

 Anlagen für kirchliche und soziale Zwecke; 

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes; 

 Bordellbetriebe; 

 Tankstellen; 

 Vergnügungsstätten. 

1.2.1.3 SO-5 (Sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO) 

mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel“ 

Das Sondergebiet SO-5 dient der Unterbringung von großflächigen Einzelhandel im Sinne 
des § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in einem Zentralen Versorgungsbereich mit der Zweckbe-
stimmung Nahversorgung. 

Allgemein zulässig sind: 

 Einzelhandelsbetriebe 

 mit allen innenstadt- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten aus der 
Lahnsteiner Liste (Abschnitt 1.4.1, Seite 16); 

 mit nicht innenstadtrelevanten Sortimenten aus der Lahnsteiner Liste 
(Abschnitt 1.4.3, Seite 18; nicht abschließend); 

 mit allen innenstadtrelevanten Sortimenten aus der Lahnsteiner Liste 
(Abschnitt 1.4.2, Seite 16) als Randsortiment auf einer Fläche von maximal zwanzig 
Prozent der tatsächlichen Verkaufsfläche; 
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in der Summe mit einer Verkaufsflächenzahl (VKZ) von 0,15, aber nicht mehr als 
VK = 1.690 Quadratmeter; die VKZ gibt an, wie viel Quadratmeter Verkaufsfläche (VK) 
je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

 Gewerbebetriebe aller Art; 

 Lagerhäuser, Lagerplätze; 

 öffentliche Betriebe; 

 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude; 

 Anlagen für (gewerblich betriebene) sportliche und gesundheitliche Zwecke; 

 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, sofern diese in direktem baulichen Zusammenhang mit dem Betriebs-
gebäude errichtet werden bzw. in diesem integriert sind und dem Gewerbebetrieb in 
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. 

Unzulässig sind insbesondere: 

 Sonstige Einzelhandelsbetriebe; 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle und soziale Zwecke; 

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes; 

 Bordellbetriebe; 

 Tankstellen; 

 Vergnügungsstätten. 

1.2.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Das Maß der baulichen Nutzung gemäß § 16 BauNVO über 

 die Grundflächenzahl (GRZ)1 gemäß § 19 BauNVO, 

 die Baumassenzahl (BMZ)2 gemäß § 21 BauNVO und 

ist für die einzelnen Baugebiete wie folgt als Höchstgrenze festgesetzt: 

                                                      
1 Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Berechnungsmodalitäten des § 19 Abs. 4 BauNVO’90 zu beachten. 
2 Die Baumassenzahl gibt an, wie viel Kubikmeter Baumasse je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne des § 19 

Abs. 3 BauNVO’90 zulässig sind. Die Baumasse ist nach den Außenmaßen der Gebäude vom Fußboden des untersten 
Vollgeschosses bis zur Decke des obersten Vollgeschosses zu ermitteln. Die Baumassen von Aufenthaltsräumen in ande-
ren Geschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände und 
Decken sind mitzurechnen. 
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3 GRZ BMZ 

SO-2 0,8 3,0 

SO-4 / SO-5 0,8 4,0 

 Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von 
- Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
- Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und 
- baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche 
mitzurechnen. Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen dieser Anlagen 
bis zu 50 % überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl 
von 0,9; weitere Überschreitungen in geringfügigem Ausmaß können zugelassen wer-
den. 

1.2.3 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 sind die überbaubaren Grundstücksflä-
chen in der Planzeichnung durch Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt. 
Gebäude und Gebäudeteile dürfen die Baugrenzen nicht überschreiten. 
Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden. 
Eine Überschreitung der Baugrenzen durch Gebäude und Gebäudeteile um bis zu drei 
Meter kann als Ausnahme zugelassen werden, wenn ein Mindestabstand von fünf Me-
ter zu öffentlichen Flächen verbleibt. 

1.2.4 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 müssen Garagen im Sinne des 
§ 12 BauNVO sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO (mit Ausnahme 
von Einfriedungen) einen Mindestabstand von 50 cm zu öffentlichen Flächen einhal-
ten. 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 müssen Stellplätze im Sinne des 
§ 12 BauNVO einen Mindestabstand von 50 cm zu öffentlichen Flächen einhalten. 
Ausnahmen hiervon sind möglich, wenn die unmittelbare Zufahrt von der öffentlichen 
Fläche durch eine Einfriedung unmöglich gemacht ist. 

 Die zur Versorgung des Baugebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur 
Ableitung von Abwasser oder Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser 
dienenden Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 2 BauGB können auch außerhalb der 
überbaubaren Flächen als Ausnahme zugelassen werden. 

                                                      
3  Das Maß der baulichen Nutzung wird nicht bestimmt durch Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen gemäß § 16 Abs. 2 

Nr. 4 BauNVO. Zu beachten sind allerdings die Örtlichen Bauvorschriften nach der Landesbauordnung, hierbei insbeson-
dere die Wand- und Gebäudehöhen. 
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1.2.5 Öffentliche Verkehrsflächen sowie den Anschluss anderer Flächen an die 
Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

 In den Sondergebieten SO-2 und SO-4 ist die Summe der Einfahrtbereiche auf maximal 
ein Fünftel der Straßenfrontlänge des Baugrundstücks - jedoch mindestens 
fünf Meter - begrenzt. 

1.2.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft i.V.m. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a BauGB)4 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 dürfen mindestens 10 % der Grund-
stücksflächen nicht überbaut oder befestigt werden. Auf drei Viertel dieser Flächen 
sind naturnahe, lockere Gehölzstrukturen aus standortgerechten Pflanzen aus den Ar-
tenlisten anzulegen. Je angefangene 10 qm ist ein Strauch und je angefangene 100 qm 
zusätzlich ein einheimischer Laubbaum aus den Artenlisten zu pflanzen und dauerhaft 
zu unterhalten. 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 sind zur Gestaltung und zur Bepflanzung 
von Freiflächen jegliche Art von standortgerechten Gehölzen und Stauden aus den Ar-
tenlisten zulässig - mit der Einschränkung, dass Nadelgehölze eine Höhe von 
fünf Meter nicht überschreiten dürfen und hinsichtlich ihrer Anzahl unter 25 % der Ge-
samtzahl liegen müssen. 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 ist bei Stellplatzanlagen für jeweils sechs 
ebenerdige Stellplätze ein standortgerechter Baum aus den Artenlisten als Hochstamm 
der Mindestpflanzgröße 16-18 cm Stammumfang, dreimal verpflanzt mit Ballen, mit 
einer Baumscheibe von zehn Quadratmeter Fläche zu pflanzen und dauerhaft zu un-
terhalten. 
Der Baum ist durch geeignete Maßnahmen gegen Beschädigungen durch Kraftfahr-
zeuge zu schützen. 
Die Baumscheibe ist gegen Bodenverdichtungen zu schützen und mit Stauden zu be-
pflanzen oder als kräuterreiche Wiese einzusäen. 

                                                      
4 Die Artenlisten finden sich im Abschnitt 1.5. 

Die Festsetzungen über Zahl, Größe und Umfang der Pflanzungen sind Mindestforderungen. 
Die verwendeten Qualitätsangaben beziehen sich auf die DIN 18916 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Pflanzen 
und Pflanzarbeiten - in Verbindung mit den Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen und stellen Mindestanforderun-
gen dar. 
Die Abstände zwischen Baumpflanzungen und Versorgungsleitungen sind gemäß dem Merkblatt über Baumstandorte 
und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen der Forschungsanstalt für Straßen- und Verkehrswesen zu berücksichti-
gen. 
Für die Bepflanzung ist der elfte Abschnitt des Nachbarrechtsgesetzes Rheinland-Pfalz (Grenzabstände für Pflanzen) zu 
beachten. 
Bei der Bepflanzung der Grundstücke im SO-4 zur Bahnseite hin sollen auf erfolgten Hinweis der Deutschen Bahn keine 
windbruchgefährdeten Hölzer (beispielsweise Pappeln) sowie stark rankende und kriechende Gewächse (beispielsweise 
Brombeeren) verwendet werden. Der Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der Endwuchshöhe zu 
wählen. 
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 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 sind Flachdächer ab einer Grundfläche 
von 100 qm zu mindestens drei Viertel ihrer Fläche extensiv zu begrünen und dauer-
haft zu unterhalten. Als Alternative für eine Dachbegrünung können ausnahmsweise 
auch zusätzliche Pflanzungen an anderer Stelle auf dem Grundstück vorgenommen 
werden. Hierzu ist pro 100 qm nicht begrünter Dachfläche mindestens ein einheimi-
scher, großkroniger Laubbaum zu pflanzen. 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 sind Fassaden, sofern nicht durch Fenster 
oder Versätze in der Gebäudefront vertikal gegliedert, je zehn Meter Gebäudelänge 
mit zwei Schling-, Rank- oder Kletterpflanzen aus den Artenlisten zu begrünen und 
dauerhaft zu unterhalten. 

 Im Sondergebiet SO-5 gilt darüber hinaus: 
Vor dem Abriss von Gebäuden sind potenzielle Lebensstätten zu prüfen und - wenn sie 
unbesetzt sind - unbrauchbar zu machen. Besetzte Quartiere müssen erneut geprüft 
werden, bis die Tiere abgewandert sind. 
Als Ersatz für den Entfall von Vogelbrutstätten sind zehn künstlichen Nisthilfen bzw. 
Nistkästen (Halbhöhle beispielsweise für Hausrotschwanz) aufzuhängen bzw. anzu-
bringen. 
Die Umsetzung der Maßnahmen hat in Abstimmung bzw. Begleitung einer fachkundi-
gen Person zu erfolgen und ist gegenüber der Unteren Naturschutzbehörde zu doku-
mentieren. 

1.2.7 Nachrichtliche Übernahme von nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
getroffenen Festsetzungen soweit sie zu seinem Verständnis oder für die 
städtebauliche Beurteilung von Baugesuchen notwendig oder zweckmäßig sind 
(§ 9 Abs. 6 BauGB) 

 Der Direktion Landesarchäologie liegen zwar keine konkreten Hinweise auf archäologi-
sche Fundstellen vor; anderseits wird in der Stellungnahme ausgeführt, es sei eine 
„frühgeschichtliche Fundstelle“ in der Umgebung des Planungsbereiches bekannt. 
Daher wird der Planungsbereich aus geographischen und topographischen Gesichts-
punkten als „archäologische Verdachtsfläche“ eingestuft. 
Dementsprechend könnten hier bei Bodeneingriffen bisher unbekannte archäologische 
Denkmäler zu Tage treten, die vor ihrer Zerstörung durch die Baumaßnahmen fachge-
recht untersucht werden müssen (§ 19 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz). 
Für das Sondergebiet SO-5 gilt daher: 

 Der Bauherr ist in diesem Bereich verpflichtet, den Beginn von Erdarbeiten mit der 
Direktion Landesarchäologie rechtzeitig (zwei Wochen vorher) abzustimmen (§ 21 
Abs. 2 Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz). 
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 Der Beginn von Erdarbeiten im Plangebiet soll mindestens zwei Wochen vorher der Ge-
neraldirektion Kulturelles Erbe mitgeteilt werden. Etwa zutage kommende archäologi-
sche Funde (wie Mauern, Erdverfärbungen, Knochen und Skelettteile, Gefäße und 
Scherben, Münzen und Eisengegenstände usw.) unterliegen gemäß 
§§ 16-21 Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirek-
tion Kulturelles Erbe, Direktion Archäologie, Außenstelle Koblenz, Niederberger Höhe 1 
in Koblenz unter der Rufnummer 0261-66753000. 

1.2.8 Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB) 

Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches sind durch eine unterbrochene schwarze 
Linie festgelegt. 

1.3 Örtliche Bauvorschriften nach der Landesbauordnung 

Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen als örtliche Bauvorschriften über 
die äußere Gestaltung baulicher Anlagen sowie über die Höhe von Einfriedungen gemäß 
§ 9 Abs. 4 des Baugesetzbuches 

1.3.1 Äußere Gestaltung von baulichen Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 ist für die Höhe der baulichen Anlagen ... 

 ... die Wandhöhe definiert als das senkrecht auf der Wand der jeweiligen Traufseite 
gemessene höchste Maß von der Geländeoberfläche bis zur Unterkante der Dach-
konstruktion (Schnittkante der Wand mit der Dachkonstruktion); Vor- und Rück-
sprünge in der Traufseite sowie Breite und gegebenenfalls Höhe von Zwerchhäusern 
und „Dritten Giebeln“ sind zu berücksichtigen. 

 ... die Gebäudehöhe definiert als das senkrecht gemessene höchste Maß von der 
Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles; fällt 
das Gelände nach einer oder mehreren Seiten ab, gilt der größte Wert. 

 

 max. Wandhöhe 
auf ¾ der Länge 
der Traufseite 

max. Gebäudehöhe  

SO-2  - 10,00 m 

SO-4 / SO-5  10,00 m 12,00 m 

 

Als Ausnahme darf die festgesetzte maximale Gebäudehöhe um bis zu 25 % überschrit-
ten werden, wenn es sich dabei um technische Aufbauten handelt, die in der Summe 
ihrer Grundflächen höchstens 10 % der Grundfläche des Gebäudes betragen und min-
destens zehn Meter von der nächstliegenden Baugrenze entfernt sind. 
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 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 sind die Fassaden aller Gebäude als Putz-
fassaden oder in Sichtmauerwerk oder vergleichbarer äußerer Erscheinungsform aus-
zuführen. Die Verwendung von Blechverkleidungen, Holz und Naturstein sowie ein-
zelner andersfarbiger Gestaltungselemente ist nur ausnahmsweise zulässig. 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 sind Fassaden mit einer Länge von mehr 
als zwanzig Meter durch Fensterbänder, gut sichtbare Materialwechsel und/oder 
durch deutliche Vor- und Rücksprünge zu untergliedern. Die Gliederung muss aus Ele-
menten von mindestens ein Meter Breite bestehen und sich über mindestens 20 % der 
Länge der Fassade erstrecken. Vor- und Rücksprünge müssen mindestens 50 cm betra-
gen. Glasbänder können auch flächenbündig angeordnet werden. 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 sind als Farben für die Gestaltung der Au-
ßenwände aller Gebäude und Grundstückseinfriedungen nur weiße und aus Weiß 
durch Abtönen gewonnene, blasse Farbtöne zulässig. Unzulässig sind alle nicht abge-
tönten und alle glänzenden Farben. 
Hiervon ausgenommen sind materialbedingte Farbtöne von zulässigen anderen Fassa-
denmaterialien und –elementen in flächenbezogen untergeordnetem Umfang. 

1.3.2 Äußere Gestaltung von Werbeanlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 dürfen einzeln stehende Werbeträger - 
mit Ausnahme von Fahnen - eine Höhe von maximal 7,50 m und eine Ansichtsfläche 
von jeweils 8 m² nicht überschreiten. 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 sind Werbeanlagen an Gebäuden mindes-
tens 50 cm unterhalb der tatsächlichen Gebäudehöhe anzubringen. 
Sie dürfen nicht mehr als 5 % der Fläche der jeweiligen Fassade einnehmen und sind in 
ihrer Größe jeweils auf maximal 10 m² begrenzt. 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 sind Lichtwerbungen mit wechselndem, 
bewegtem oder laufendem Licht sowie Aufschüttungen für Werbeanlagen nicht zuläs-
sig. 

1.3.3 Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke 
(§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 sind die nicht überbauten Grundstücksflä-
chen landschaftsgärtnerisch zu gestalten und dauerhaft zu pflegen, sofern sie nicht als 
Betriebsfläche oder für Stellplätze benötigt werden. 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 müssen bewegliche Müllbehälter so un-
tergebracht sein, dass sie vom öffentlichen Straßenraum oder von öffentlichen Fußwe-
gen aus nicht eingesehen werden können. Sie sind in Gebäude bzw. in andere Anlagen 
gestalterisch zu integrieren oder dicht abzupflanzen. 
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1.3.4 Gestaltung und Höhe von Einfriedungen (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

 In den Sondergebieten SO-2, SO-4 und SO-5 sind Einfriedungen entlang öffentlicher 
Flächen nur bis zu einer Höhe von 1,50 m über der angrenzenden öffentlichen Fläche 
zulässig. Darüber hinaus sind Einfriedungen bis zu zwei Meter Höhe ausnahmsweise 
zulässig, wenn die 1,50 m überschreitende Einfriedung in transparenter Form (das 
heißt mind. 80 % der Ansichtsfläche „durchsehbar“) ausgeführt wird. 
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1.4 Lahnsteiner Liste (Sortimentsliste aus dem Einzelhandelskonzept)5 

1.4.1 Innenstadt- und nahversorgungsrelevante Sortimente 

Kurzbezeichnung / Sortiment 
Nr. nach 
WZ 2008 

Bezeichnung nach WZ 2008 

(Schnitt-)Blumen aus 
47.76.1 

Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und 
Düngemitteln, hier nur: Blumen  

Drogerie, Kosmetik, Parfümerie 47.75 Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und 
Körperpflegemitteln  

Nahrungs- und Genussmittel 47.2 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln und 
Tabakwaren (in Verkaufsräumen)  

Pharmazeutische Artikel, 
freiverkäuflich 

47.73 Apotheken 

Zeitungen und Zeitschriften 47.62.1 Einzelhandel mit Zeitschriften und Zeitungen 

1.4.2 Innenstadtrelevante Sortimente 

Kurzbezeichnung / Sortiment 
Nr. nach 
WZ 2008 

Bezeichnung nach WZ 2008 

Augenoptik 47.78.1 Augenoptiker 

Bekleidung 
(ohne Sportbekleidung) 

47.71 Einzelhandel mit Bekleidung 

Bücher 47.61 Einzelhandel mit Büchern 

47.79.2 Antiquariate 

Computer 
(PC-Hardware und -Software) 

47.41 Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, 
peripheren Geräten und Software 

Elektrokleingeräte aus 
47.54 

Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten, 
hier nur: Einzelhandel mit Elektrokleingeräten 
einschließlich Näh- und Strickmaschinen  

Fahrräder und Zubehör 47.64.1 Einzelhandel mit Fahrrädern, Fahrradteilen 
und -zubehör 

Foto- und optische Erzeugnisse 
und Zubehör 

47.78.2 Einzelhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen 
(ohne Augenoptiker) 

Glas, Porzellan und Keramik 47.59.2 Einzelhandel mit keramischen Erzeugnissen und 
Glaswaren 

Haus-, Bett- und Tischwäsche aus 
47.51 

Einzelhandel mit Textilien, hier nur: Einzelhandel mit 
Haus- und Tischwäsche, zum Beispiel Hand-, Bade- 
und Geschirrtücher, Tischdecken, Stoffservietten, 
Bettwäsche  

                                                      
5 Übernommen aus dem fortgeschriebenen Einzelhandelskonzept für die Stadt Lahnstein, 

beschlossen durch den Stadtrat der Stadt Lahnstein in der Sitzung am 17. Dezember 2012. 
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Kurzbezeichnung / Sortiment 
Nr. nach 
WZ 2008 

Bezeichnung nach WZ 2008 

Hausrat aus 
47.59.9 

Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen, soweit 
anderweitig nicht genannt, hier nur: Einzelhandel mit 
Hausrat aus Holz, Metall und Kunststoff, zum Beispiel 
Besteck und Tafelgeräte, Koch- und Bratgeschirr, 
nicht elektrische Haushaltsgeräte, sowie Einzelhandel 
mit Haushaltsartikeln und Einrichtungsgegenständen, 
soweit anderweitig nicht genannt  

Heimtextilien und Gardinen aus 
47.53 

Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbelägen 
und Tapeten, hier nur: Einzelhandel mit Vorhängen 
und Gardinen  

aus 
47.51 

Einzelhandel mit Textilien (daraus nur: Einzelhandel 
mit Dekorations- und Möbelstoffen, dekorativen 
Decken und Kissen, Stuhl- und Sesselauflagen u.ä.) 

Kurzwaren, Schneidereibedarf, 
Handarbeiten sowie Meterware 
für Bekleidung und Wäsche 

aus 
47.51 

Einzelhandel mit Textilien, hier nur: Einzelhandel mit 
Kurzwaren, zum Beispiel Nähnadeln, 
handelsfertigaufgemachte Näh-, Stopf- und 
Handarbeitsgarn, Knöpfe, Reißverschlüsse sowie 
Einzelhandel mit Ausgangsmaterial für Handarbeiten 
zur Herstellung von Teppichen und Stickereien  

Musikinstrumente und Musikalien 47.59.3 Einzelhandel mit Musikinstrumenten und Musikalien 

Papier, Büroartikel, Schreibwaren 
sowie Künstler- und Bastelbedarf 

47.62.2 Einzelhandel mit Schreib- und Papierwaren, Schul- 
und Büroartikeln  

Schuhe, Lederwaren 47.72 Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren 

Spielwaren 47.65 Einzelhandel mit Spielwaren 

Sport- und Campingartikel 
(ohne Campingmöbel, 
Anglerbedarf und Boote) 

aus 
47.64.2 

Einzelhandel mit Sport- und Campingartikeln, hier 
ohne: Campingmöbel, Anglerbedarf und Boote  

Telekommunikationsartikel 47.42 Einzelhandel mit Telekommunikationsgeräten 

Uhren und Schmuck 47.77 Einzelhandel mit Uhren und Schmuck 

Unterhaltungselektronik 47.43 Einzelhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik  

47.63 Einzelhandel mit bespielten Ton- und Bildträgern 

Waffen, Jagdbedarf und Angeln aus 
47.78.9 

Sonstiger Einzelhandel, soweit anderweitig nicht 
genannt, hier nur: Einzelhandel mit Waffen und 
Munition  

aus 
47.64.2 

Einzelhandel mit Sport- und Campingartikeln, 
hier nur: Anglerbedarf  

Wohneinrichtungsbedarf 
(ohne Möbel), Bilder, Poster, 
Bilderrahmen, Kunstgegenstände 

47.78.3 Einzelhandel mit Kunstgegenständen, Bildern, 
kunstgewerblichen Erzeugnissen, Briefmarken, 
Münzen und Geschenkartikeln  

aus 
47.59.9 

Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen, soweit 
anderweitig nicht genannt, hier nur: Einzelhandel mit 
Holz-, Kork-, Korb- und Flechtwaren 
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1.4.3 Nicht innenstadtrelevante Sortimente6 

Kurzbezeichnung / Sortiment 
Nr. nach 
WZ 2008 

Bezeichnung nach WZ 2008 

Baumarktsortiment 
im engeren Sinne 

aus 
47.52 

Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- 
und Heimwerkerbedarf, hier nur: Einzelhandel mit 
Rasenmähern 

aus 
47.53 

Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, 
Fußbodenbelägen und Tapeten, hier nur: Einzelhandel 
mit Tapeten und Fußbodenbelägen 

aus 
47.59.9 

Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen, hier nur: 
Einzelhandel mit Sicherheitssystemen wie 
Verriegelungseinrichtungen und Tresore 

aus 
47.78.9 

Sonstiger Einzelhandel, soweit anderweitig nicht 
genannt, hier nur: Einzelhandel mit Heizöl, 
Flaschengas, Kohle und Holz 

Bettwaren aus 
47.51 

Einzelhandel mit Textilien, hier nur: Einzelhandel mit 
Matratzen, Steppdecken unter anderem Bettdecken, 
Kopfkissen unter anderem Bettwaren 

Boote und Zubehör aus 
47.64.2 

Einzelhandel mit Sport- und Campingartikeln, 
hier nur: Boote 

Elektrogroßgeräte aus 
47.54 

Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten, 
hier nur: Einzelhandel mit Elektrogroßgeräten wie 
Wasch-, Bügel- und Geschirrspülmaschinen, Kühl- und 
Gefrierschränken und -truhen 

Gartenartikel 
(ohne Gartenmöbel) 

aus 
47.59.953 

Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen, soweit 
anderweitig nicht genannt, hier nur: Koch- und 
Bratgeschirr für den Garten 

aus 
47.52.154 

Einzelhandel mit Metall- und Kunststoffwaren, soweit 
anderweitig nicht genannt, hier nur: Rasenmäher, 
Eisenwaren und Spielgeräte für den Garten 

Kfz-Zubehör 45.32 Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör 

Kinderwagen aus 
47.59.9 

Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen, soweit 
anderweitig nicht genannt, hier nur: Einzelhandel mit 
Holz-, Kork-, Korb- und Flechtwaren 

Leuchten / Lampen aus 
47.59.9 

Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen, soweit 
anderweitig nicht genannt, hier nur: Einzelhandel mit 
Lampen und Leuchten 

Medizinische und orthopädische 
Geräte (Sanitätsbedarf) 

47.74 Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen 
Artikeln 

Möbel 47.59.1 Einzelhandel mit Wohnmöbeln 

                                                      
6 Die Aufführung der nicht innenstadtrelevanten Sortimente soll zur Verdeutlichung beitragen, welche Sortimente vor dem 

Hintergrund der Zielstellungen des Einzelhandelskonzepts der Stadt Lahnstein als nicht kritisch gesehen werden und ist 
somit erläuternd, jedoch nicht abschließend. 
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Kurzbezeichnung / Sortiment 
Nr. nach 
WZ 2008 

Bezeichnung nach WZ 2008 

aus 
47.79.1 

Einzelhandel mit Antiquitäten und antiken Teppichen, 
hier nur: Einzelhandel mit antiken Teppichen 

Motorräder und Zubehör 45.40 Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör 

Pflanzen und Samen aus 
47.76.1 

Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und 
Düngemitteln, hier nur: Einzelhandel mit Blumen 

Teppiche (ohne Teppichböden) aus 
47.53 

Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, 
Fußbodenbelägen und Tapeten, hier nur: Einzelhandel 
mit Teppichen, Brücken und Läufern 

aus 
47.79.1 

Einzelhandel mit Antiquitäten und antiken Teppichen, 
hier nur: Einzelhandel mit antiken Teppichen 

Zoologischer Bedarf 
und lebende Tiere 

47.76.2 Einzelhandel mit zoologischem Bedarf und lebenden 
Tieren 

Sonstiger Einzelhandel, 
soweit anderweitig nicht genannt 

aus 
47.78.9 

Sonstiger Einzelhandel, soweit anderweitig nicht 
genannt, hier nur: Einzelhandel mit Non-Food-Waren, 
soweit anderweitig nicht genannt 
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1.5 Artenlisten  

Laubbäume 
 

Acer campestre Feldahorn 

Acer monspessulanum Burgenahorn 

Acer platanoides Spitzahorn 

Acer pseudoplatanus Bergahorn 

Betula pendula Sandbirke 

Carpinus betulus Hainbuche 

Fagus sylvatica Buche 

Fraxinus excelsior Esche 

Prunus avium Vogelkirsche 

Quercus petraea Traubeneiche 

Quercus robur Stieleiche 

Sorbus torminalis Elsbeere 

Tilia cordata Winterlinde 

Tilia platyphyllos Sommerlinde 

Ulmus glabra Bergulme 

Ulmus minor Feldulme 

 

Sträucher 
 

Acer campestre Feldahorn 

Amelanchier ovalis Felsenbirne 

Berberis vulgaris Berberitze 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Corylus avellana Hasel 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

Ligustrum vulgare Rainwaide 

Lonicera xylosteum Heckenkirsche 

Prunus spinosa Schlehe 

Rhamnus catharticus Echter Kreuzdorn 

Rosa canina Hundsrose 

Salix caprea Salweide 

Sambucus nigra Schwarzer Hollunder 

Sorbus aucuparia Vogelbeere 

Viburnum lantana Schneeball 
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Straßenbäume (mittel- und großkronig) 
 

Acer platanoides in Sorten Spitzahorn 

Aesculus carnea ‘Briotii’ Kastanie 

Corylus colurna Baumhasel 

Pyrus calleriana ‘Chanticleer’ Stadtbirne 

Quercus robur Stieleiche 

Tilia spec. Linden 

 

Wand- und Fassadenbegrünung 
 

Aristolochia durior Pfeiffenwinde 

Clematis spec. Waldrebenarten 

Clematis vitalba Gewöhnliche Waldrebe 

Hydrangea petiolaris Kletterhortensie 

Lonicera caprifolium Jelängerjelieber 

Lonicera spec. Geißblattarten 

Parthenoicissus tricuspidata ‘Veitchii’ Wilder Wein / Kletterwein 

Polygonum aubertii Knöterich 

Vitus vinfera Echter Wein 

Wisteria sinensis Blauregen 

 

Dachbegrünung 
 

Gräser  

Deschampsia caspitosa Rasen-Schmiele 

Festuca glauca Blau-Schwingel 

Festuca ovina Schaf-Schwingel 

Festuca rubra Rot-Schwingel 

Poa pratensis Wiesen Rispengras 

Stauden  

Sedum acre Scharfer Mauerpfeffer 

Sedum album Weiße Fetthenne 

Sedum sexangulare Milder Mauerpfeffer 

Sempervivum tectorum Dachwurz 

Thymus serpyllum Sand-Thymian 
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1.6 Hinweise und Empfehlungen 

 Bei der Errichtung von Nebenanlagen, Stellplätzen, Garagen, Werbeanlagen und Ein-
friedungen als auch beim Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen sowie bei der Gestaltung der unbebauten Flächen ist zu beachten: 
An Knotenpunkten, Rad- und Gehwegüberfahrten und Überquerungsstellen müssen 
für wartepflichtige Kraftfahrer, Radfahrer und Fußgänger Mindestsichtfelder zwischen 
0,80 m und 2,50 m Höhe von ständigen Sichthindernissen, parkenden Kraftfahrzeugen 
und sichtbehinderndem Bewuchs freigehalten werden. Bäume, Lichtmaste, Lichtsignal-
geber und ähnliches sind innerhalb der Sichtfelder möglich. Sie dürfen wartepflichtigen 
Fahrern, die aus dem Stand einbiegen oder kreuzen wollen, die Sicht auf bevorrech-
tigte Kraftfahrzeuge oder nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer jedoch nicht verde-
cken. Bei der Untersuchung der räumlichen Sichtverhältnisse ist die Augenhöhe eines 
Pkw-Fahrers mit einem Meter, die Augenhöhe eines Lkw-Fahrers mit zwei Metern und 
die Höhe des zu beobachtenden bevorrechtigten Fahrzeugs mit einem Meter über der 
Fahrbahn anzunehmen. 
Nachzuweisen sind Sichtfelder für die „Anfahrsicht“, die ein Kraftfahrer haben muss, 
der mit einem Abstand von drei Metern vom Auge des Kraftfahrers aus gemessen vom 
Fahrbahnrand der übergeordneten Straße wartet. 
Die Schenkellänge der Sichtfelder auf bevorrechtigte Kraftfahrzeuge beträgt bei einer 
zulässigen Geschwindigkeit von 30 km/h = 30 m, von 40 km/h = 50 m, von 
50 km/h = 70 m, von 60 km/h = 85 m und von 70 km/h = 110 m. 
Innerhalb der Sichtfelder darf weder die Sicht auf Kinder noch die Sicht von Kindern 
auf Fahrzeuge beeinträchtigt werden. 
 

 
(Quelle: Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen RASt 06, Kapitel 6.3.9.3) 

 Oberflächenbefestigungen auf den unbebauten Grundstücksflächen sollten mit was-
serdurchlässigen Materialien ausgeführt werden, wenn nicht die besondere Zweckbe-
stimmung der Fläche eine andere Befestigungsart notwendig macht. 

 Der Grundstückseigentümer sollte bei einer Niederschlagswasserbeseitigung über Ver-
sickerungsmulden oder Mulden-Rigolen-Systeme auf dem eigenen Grundstück fol-
gende technischen Anforderungen beachten (zitiert aus den Technischen Anforderun-
gen an die „private“ Niederschlagswasserbewirtschaftung, Anhang 2 der Allgemeinen 
Entwässerungssatzung der Stadt Lahnstein vom 30. Juni 2010): 
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 Um eine sach- und handwerksgerechte Herstellung zu gewährleisten, sollten die 
Bauarbeiten nur durch entsprechend qualifizierte Firmen ausgeführt werden. Die 
Stadt sollte vor der Auftragserteilung beteiligt werden. 

 Während der Bauzeit anfallendes Niederschlagswasser und ggf. auftretendes 
Grundwasser soll in die fertig gestellte öffentliche Mulde, öffentliche Mulden-Rigole 
oder den Regenwasserkanal eingeleitet werden. 

 Gegen eine eventuelle Vernässung der Baugrundstücke durch drückendes Wasser 
haben sich die jeweiligen Eigentümer selbst zu schützen. 

 Der Abstand von unterkellerten Gebäuden zu Versickerungseinrichtungen sollte 
mindestens sechs Meter betragen, im Falle wasserdicht ausgebildeter Keller auch 
ein geringerer Abstand. Bei Mulden sollte der Abstand mindestens zwei Meter be-
tragen (vgl. Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 138 der DWA Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., vormals ATV-DVWK). 

 Die Grundstücksmulden oder Mulden-Rigolen sollten als Grünflächen angelegt und 
unterhalten werden. Auf und in unmittelbarer Nähe von Rigolen sollten keine 
Bäume gepflanzt oder andere beeinträchtigende Anpflanzungen vorgenommen 
werden. 

 Um ein frühzeitiges Zusetzen der Mulden bzw. Mulden-Rigolen mit der Folge von 
Funktionsstörungen zu verhindern, sollten mindestens einmal jährlich Pflege- und 
Unterhaltungsarbeiten vom Grundstückseigentümer veranlasst werden. Diese 
Pflege- und Unterhaltungsarbeiten umfassen unter anderem die Kontrolle, das Mä-
hen und das Laubfreihalten der Mulden sowie das Vertikutieren (Auflockern) des 
Bodens über der Mulden-Rigole bzw. in der Mulde. (vgl. Merkblatt für die Kontrolle 
und Wartung von Sickeranlagen, Ausgabe 2002, der Forschungsanstalt für Straßen- 
und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Erd- und Grundbau). 

 Der Grundstückseigentümer soll, insbesondere in der Bauphase, alle Maßnahmen 
unterlassen, die die Funktionsfähigkeit des Mulden/Mulden-Rigolen-Systems im pri-
vaten und öffentlichen Bereich beeinträchtigen können, insbesondere jegliche Be-
fahrung und sonstige Verdichtung, Benutzung als Lagerstelle, Bepflanzung oder ver-
gleichbares. 

 Das Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz empfiehlt für Neubauvorha-
ben oder größere An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerungen) objektbezo-
gene Baugrunduntersuchungen. Im gegebenen Fall ist dem Thema Hochwasser bzw. 
max. Grundwasserstand besondere Beachtung zu widmen. Bei Eingriffen in den Bau-
grund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 
und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. 

 Für die Abwicklung der Bauarbeiten gilt die DIN 18 920 - Schutz von Bäumen, Pflanz-
beständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen. Im Bereich von Versorgungs-
anlagen sind Bepflanzungsmaßnahmen im Voraus mit den entsprechenden Trägern 
abzustimmen. 
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 Die Beseitigung von Baumbestand ist lediglich in der Zeit vom 1. Oktober eines Jahres 
bis zum 28. Februar des Folgejahres zulässig. Auf § 39 Abs. 5 BNatSchG wird verwiesen. 
Die Freimachung der Baufelder von Baumbestand darf damit ausschließlich außerhalb 
der Brutsaison erfolgen. 

 Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben nach § 202 BauGB in Verbindung mit 
DIN 18 915 und DIN 19 731 sowie die Forderungen des Bodenschutzes (BBodSchG und 
BBodSchV) zu beachten. Demnach ist der Oberboden sorgsam zu behandeln. Zu Beginn 
der Erdarbeiten ist der Oberboden entsprechend DIN 18 915, Blatt 2 abzuschieben und 
fachgerecht in Erdmieten bis zum Wiedereinbau zwischenzulagern. Nach Beendigung 
des jeweiligen Vorhabens sollte der Oberboden wieder zur Andeckung im Bereich von 
Vegetationsflächen verwendet werden. Etwaige Überschussmassen sind einer adäqua-
ten Folgenutzung zuzuführen. 

 Der Direktion Landesarchäologie liegen zwar keine konkreten Hinweise auf archäolo-
gische Fundstellen vor; anderseits wird in der Stellungnahme ausgeführt, es sei eine 
„frühgeschichtliche Fundstelle“ in der Umgebung des Planungsbereiches bekannt. Da-
her wird der Planungsbereich aus geographischen und topographischen Ge-
sichtspunkten als „archäologische Verdachtsfläche“ eingestuft. Dementsprechend 
könnten hier bei Bodeneingriffen bisher unbekannte archäologische Denkmäler zu Ta-
ge treten, die vor ihrer Zerstörung durch die Baumaßnahmen fachgerecht untersucht 
werden müssen (§ 19 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz). Der Bauherr ist in 
diesem Bereich verpflichtet, den Beginn von Erdarbeiten mit der Direktion Lan-
desarchäologie rechtzeitig (zwei Wochen vorher) abzustimmen (§ 21 Abs. 2 Denkmal-
schutzgesetz Rheinland-Pfalz). 
Grundsätzlich soll der Beginn von Erdarbeiten mindestens zwei Wochen vorher der Ge-
neraldirektion Kulturelles Erbe mitgeteilt werden. Etwa zutage kommende archäologi-
sche Funde (wie Mauern, Erdverfärbungen, Knochen und Skelettteile, Gefäße und 
Scherben, Münzen und Eisengegenstände usw.) unterliegen gemäß 
§§ 16-21 Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirek-
tion Kulturelles Erbe, Direktion Archäologie, Außenstelle Koblenz, Niederberger Höhe 1 
in Koblenz unter der Rufnummer 0261-66753000. 

 Die Deutsche Bahn Services Immobilien GmbH weist auf folgende Sachverhalte hin: 

 Die Standsicherheit, Funktionsfähigkeit der Bahnanlagen und die Sicherheit des Ei-
senbahnbetriebes sind jederzeit zu gewährleisten. 

 Die Sichtverhältnisse auf die Bahnanlagen und Signalanlagen dürfen durch Neubau-
ten bzw. Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt werden und müssen jederzeit ge-
währleistet sein. 

 Baumaßnahmen entlang der Bahnstrecke bedürfen in jedem Falle der Abstimmung 
mit der DB Netz AG. Sollten Bauanträge im vereinfachten Baugenehmigungsverfah-
ren geprüft werden, ist der Bauherr darauf hinzuweisen, dass eine Abstimmung mit 
der DB Netz AG erfolgen muss. Ein Bauvorhaben kann nur genehmigt werden kann, 
wenn es neben den Vorschriften des allgemeinen (Landes-)Baurechts auch sonstige 
öffentliche Vorschriften (beispielsweise solche des Eisenbahnrechts) einhält und die 
öffentliche Sicherheit - eben auch die des Eisenbahnverkehrs - nicht gefährdet wird. 
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 Die Antragsunterlagen der berührenden Baumaßnahmen müssen frühzeitig mit der 
DB Netz AG abgestimmt und mit detaillierten Plänen rechtzeitig vor Baubeginn zur 
Stellungnahme und gegebenenfalls vertraglichen Regelung vorgelegt werden. 

 Die gemäß der Landesbauordnung festgesetzten Abstandflächen zu dem Bahnge-
lände müssen eingehalten werden. 

 Das Betreten und Verunreinigen des Bahngeländes ist gemäß der Eisenbahn Bau- 
und Betriebsordnung (EBO) untersagt. Darauf müssen die späteren direkten Anlie-
ger schon im Verlauf des Antragsverfahrens von der genehmigenden Behörde nach-
weisbar hingewiesen werden. Zusätzlich sollten im Rahmen der Bauleitplanung, wo 
dies notwendig erscheint, auf den Schutz der Anlieger gerichtete Schutzmaßnah-
men entlang der Bahngrenze vorgesehen werden. 

 Anfallendes Oberflächenwasser oder sonstige Abwässer dürfen nicht auf Bahngrund 
geleitet und zum Versickern gebracht werden. Es dürfen keine schädlichen Wasser-
anreicherungen im Bahnkörper auftreten. 

 Notwendige Anlagen zur Gleisentwässerung dürfen nicht bzw. nur nach vorheriger 
Abstimmung mit der DB Netz AG verändert werden. 

 Die Vorflutverhältnisse (Bahnseitengraben) dürfen durch Baumaterialien oder 
Erdaushub nicht zu Ungunsten der DB AG verändert werden. 

 Abstand und Art der Bepflanzung müssen so gewählt werden, dass bei Windbruch 
keine Bäume auf das Bahngelände fallen können. Der Mindestabstand ergibt sich 
aus der Endwuchshöhe und einem Sicherheitszuschlag von 2,50 m. Diese Abstände 
sind durch geeignete Maßnahmen (Rückschnitt u.a.) ständig zu gewährleisten. So-
weit von bestehenden Anpflanzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes 
und der Verkehrssicherheit ausgehen können, müssen diese entsprechend ange-
passt oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behält sich die Deutsche Bahn das 
Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu 
entfernen. 

 Bei der Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen in der Nähe der Bahn 
(beispielsweise Leuchtwerbung etc.) ist darauf zu achten, dass Blendungen der 
Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und 
Vortäuschungen von Signalbildern nicht vorkommen. 

 Auf oder im unmittelbaren Bereich von DB-Liegenschaften muss jederzeit mit dem 
Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel und Leitungen mit gerechnet werden. 
Dies ist bei der Ausführung von Erdarbeiten zu beachten. Eventuell vorhandene Ka-
bel oder Leitungen müssen umgelegt oder gesichert werden. Die anfallenden Kos-
ten gehen zu Lasten des Bauherrn bzw. seiner Rechtsnachfolger. 

 Der Bauherr muss im Interesse der öffentlichen Sicherheit - auch im Interesse der 
Sicherheit der auf seinem Grundstück verkehrenden Personen - durch geeignete 
Maßnahmen (ggf. Einfriedung) ein Betreten der Bahnanlagen verhindern. Eisen-
bahngelände darf weder unterhalb noch oberhalb des Terrains in Anspruch genom-
men werden. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn bzw. seiner 
Rechtsnachfolger. 
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 Die Parkplätze, Zufahrt und der Fahrweg auf dem Grundstück parallel zur Bahnseite 
hin muss - falls erforderlich - abgesichert werden, damit ein unbeabsichtigtes Abrol-
len der Kfz zum Bahngelände hin in jedem Fall verhindert wird. Die Schutzvorrich-
tung ist von dem Bauherrn oder dessen Rechtsnachfolger auf ihre Kosten laufend 
instand zu setzen und ggf. zu erneuern. 

 Das Gelände befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Oberleitungsanlage der Deut-
schen Bahn. Es wird ausdrücklich auf die Gefahren durch die 15 kV-Spannung der 
Oberleitung und die hiergegen einzuhaltenden einschlägigen Bestimmungen hinge-
wiesen. 

 Bei allen Arbeiten und festen Bauteilen in der Nähe unter Spannung stehender, der 
Berührung zugänglicher Teile der Oberleitung muss von diesen Teilen auf Bauge-
räte, Kräne, Gerüste und andere Baubehelfe, Werkzeuge und Werkstücke nach allen 
Richtungen ein Schutzabstand von mindestens 3,50 Meter eingehalten werden. 
Werden feste Bauteile (Gebäude, Einfriedigungen usw.) sowie Baugeräte, Kräne 
usw. in einem Abstand von weniger als fünf Metern errichtet bzw. aufgestellt, so 
sind diese bahnzuerden. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn bzw. 
seiner Rechtsnachfolger. 

 Während der Arbeiten muss in jedem Fall sichergestellt sein, dass durch die Bauar-
beiten der Gefahrenbereich (Definition siehe GUV VD33, Anlage 2) der Gleise, ein-
schließlich des Luftraumes nicht berührt wird. Das Baufeld ist in Gleisnähe so zu si-
chern, dass keine Baufahrzeuge, Personen oder Geräte unbeabsichtigt in den Gefah-
renbereich gelangen können. 

 Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Immis-
sionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Erschütterungen usw.). Entschädi-
gungsansprüche oder Ansprüche auf Schutzmaßnahmen können gegen die Deut-
sche Bahn AG nicht geltend gemacht werden, da die Bahnlinie planfestgestellt ist. 
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2 BEGRÜNDUNG 

2.1 Lage und Geltungsbereich 

2.1.1 Lage des Plangebietes 
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2.1.2 Geltungsbereich 

 

2.2 Bestand und Entwicklung 

2.2.1 Vorgeschichte 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 17 (sowie dessen erster und zweiter Änderung, letztere ver-
bunden mit dem späteren Bebauungsplan Nr. 39) war Ende der Achtzigerjahre des ver-
gangenen Jahrhunderts eine neue Entwicklung im nördlichen Niederlahnstein eingeleitet 
worden. 
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Im November 1989 hatte der Stadtrat beschlossen, eine Neuordnung des Gebietes zwi-
schen Industriestraße, Christian-Sebastian-Schmidt-Straße, Im Machert und Koblenzer 
Straße vorzunehmen und dafür einen Bebauungsplan aufzustellen. Dies wurde als erfor-
derlich angesehen, um im Plangebiet eine den Grundsätzen des Baugesetzbuches entspre-
chende städtebauliche Ordnung herbeizuführen. 

Ziel war es, insbesondere eine Entschärfung der durch das enge Nebeneinander von indus-
trieller Nutzung im Bereich der Drahtwerk C.S. Schmidt GmbH und der angrenzenden 
Wohnbebauung entlang der Christian-Sebastian-Schmidt-Straße entstandenen Konflikte 
zu erreichen und darüber hinaus die durch die Verkleinerung der Betriebsflächen der Firma 
entstandenen Entwicklungsspielräume sinnvoll zu nutzen. 

Das Plangebiet war in der Vergangenheit fast ausschließlich industriell bzw. gewerblich 
genutzt worden. Nach schrittweiser Verkleinerung des Drahtwerkes waren Teilbereiche 
brach gefallen; das Werk hatte damals nur noch einen Teil der ehemaligen Betriebsflächen 
benötigt. Es bestand die Absicht, den Produktionsablauf rationeller zu gestalten und die 
bestehenden Hallen zum Teil durch neue Gebäude zu ergänzen; dies wurde letztlich aber 
nicht umgesetzt. 

Die frei gewordenen Flächen im Norden und Nordosten waren anschließend nach Durch-
führung eines raumplanerischen Verfahrens und Anpassung des Flächennutzungsplanes 
für ein Sondergebiet Einzelhandel (Baumarkt) freigegeben worden. Unmittelbar nebenan 
davon hatte sich bereits ein Lebensmitteldiscounter angesiedelt. 

Der Bebauungsplan Nr. 17 erlangte nach Durchführung des vorgeschriebenen Verfahrens 
und dem abschließenden Satzungsbeschluss mit dessen Bekanntmachung am 
14. Oktober 1994 seine Rechtskraft; siehe Bebauungsplan Nr. 17 (verbleibender 
rechtskräftiger Teil), Seite 39. 

Anlass der ersten Änderungsplanung war die Verlagerung des Lebensmittelmarktes aus 
dem nördlichen Bereich der Koblenzer Straße auf eine weiter südlich gelegene Fläche im 
Herbst des Jahres 2001 und die damit einhergehende Nutzungsänderung des dort befindli-
chen, zwischenzeitlich ungenutzt verbliebenen Areals der damals dort ansässigen Firma. 

Im März 2002 hatte sich die Situation nochmals verändert. Eine beantragte Erweiterung 
des Baumarktes auf der Fläche des ehemaligen Lebensmitteldiscounters war ebenso zu 
beraten wie ein Antrag zur Errichtung von drei Hallenabschnitten für Einzelhandel auf dem 
ehemaligen Firmengelände. 

Dies war der Grund für eine zweite Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17, verbunden mit 
der Aufstellung des neuen Bebauungsplanes Nr. 39, die zum Bebauungsplan mit der 
Nr. 17Ä2/39 zusammengeführt wurden; siehe Bebauungsplan Nr. 17Ä2/39, Seite 40. 

Notwendig hierfür war auch eine Änderung des Flächennutzungsplanes, um für die Schaf-
fung des Baurechtes ein sogenanntes Sondergebiet auszuweisen. 

Die bundeseinheitliche Baunutzungsverordnung erlaubt die Ansiedlung von sogenanntem 
„großflächigen Einzelhandel“ (mit mehr als 1.200 qm Geschossfläche) nur in als solchen 
festgesetzten Sondergebieten. Solche Sondergebiete müssen bereits in der vorbereitenden 
Bauleitplanung ausgewiesen sein. 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG BESTAND UND ENTWICKLUNG 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 30 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

Nach Rechtskraft des neuen Bebauungsplanes am 15. April 2005 konnten sich auf den Flä-
chen westlich der Koblenzer Straße Einzelhändler aus den Bereichen Lebensmittel, Klei-
dung, Drogerie und Getränke etablierten. Mit einher ging ein erweiterter Ausbau der Kob-
lenzer Straße mit Anlage von Linksabbiegespuren für die einzelnen Betriebszufahrten und 
die Errichtung zweier Kreisverkehre im Norden (mit der Industriestraße) und Süden (mit 
der Kölner Straße), wodurch die Leistungsfähigkeit der Erschließung erheblich verbessert 
wurde. 

Diese Maßnahmen waren von den ansässigen Firmen - im Zusammenschluss ARGE ge-
nannt - übernommen und finanziert worden; sie hatten am 5. September 2003 mit der 
Stadt Lahnstein einen Vertrag abgeschlossen, mit dem sie sich zur Übernahme der Pla-
nungskosten erklärten und zur Herstellung des Straßenausbaus der Koblenzer Straße ver-
pflichteten. 

2.2.2 Weitere Entwicklung 

Nach den beiden Änderungsverfahren des Bebauungsplanes Nr. 17 verbleiben nur noch 
die ausschließlich vom Drahtwerk genutzten südlichen Flächen im Geltungsbereich seiner 
Rechtskraft, also der südliche Bereich zwischen Koblenzer Straße, Im Machert und Chris-
tian-Sebastian-Schmidt-Straße. Der Bebauungsplan setzt hier ein Gewerbegebiet fest, in 
dem Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig sind. An einer Änderung dieser Festsetzungen 
war die Drahtwerk C.S. Schmidt GmbH nicht interessiert gewesen. So hatte sie sich im Zu-
ge der Neuplanung auch nicht an den Kosten beteiligt, die von der ARGE getragen wurden. 

Seit mehreren Jahren ist die FMZ Drahthof Lahnstein an dem Gelände interessiert, um das 
Baurecht für eine Nachnutzung im Einzelhandel zu erwirken. Auf den südlich an den Bau-
markt-Parkplatz angrenzenden Flächen beabsichtigte die Gesellschaft zunächst die An-
siedlung eines Fachmarktzentrums. Namentlich genannt wurden ein Elektronik- bzw. 
Elektrofachmarkt (sog. weiße und braune Ware) auf ca. 3.200 qm sowie Fachmärkte mit 
den Sortimenten Sportartikel, Textil, Schuhe, Café, Drogerie, Friseur und Getränke. Dies 
hatte der Investor auch weiträumig in der Presse publik gemacht und war auf erhebliche 
Ablehnung des benachbarten Oberzentrums Koblenz gestoßen. 

In Folge eines in der Sitzung des Stadtrates am 21. Juni 2012 zugestimmten Konzeptes 
wurde eine vereinfachten raumordnerischen Prüfung durchgeführt. Als Ergebnis stellte die 
SGD Nord mit Schreiben vom 14. Juni 2013 fest, dass bei einer deutlichen Überschreitung 
des ermittelten Entwicklungsrahmens ein ruinöser Wettbewerb mit ggf. städtebaulich ne-
gativen Folgen und eingeschränkten Entwicklungsmöglichkeiten für die Lahnsteiner Zen-
trenstruktur zu erwarten wären. Sollte an der Umsetzung des Elektronikfachmarktes mit 
der geplanten Verkaufsfläche von max. 1.600 qm festgehalten werden, müsse in einem 
sog. „Zielabweichungsverfahren“ geprüft werden, ob das Vorhaben trotz der Betroffenheit 
des Zieles Z 60 des LEP IV ausnahmsweise zugelassen werden kann. Hiervon hatte der In-
vestor dann keinen Gebrauch mehr gemacht. 

Weitere Varianten des Investors wurden in den Folgejahren durchgespielt, ohne dass dazu 
Beschlusslagen des Stadtrates eingefordert wurden. Letztendlich kam kein Konzept über 
das erste Stadium hinaus; Planungen wurden nicht eingeleitet. 
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2.2.3 Aktuelle Entwicklung 

Die FMZ Drahthof Lahnstein beabsichtigt, als Projektentwickler für das westlich der Kob-
lenzer Straße liegende Unternehmen, einen neuen Lebensmitteldiscounter östlich der Kob-
lenzer Straße auf dem Gelände des Drahtwerkes zu errichten; der bestehende Markt soll 
dann aufgegeben werden. 

Auf den neuen Grundstücksflächen befinden sich derzeit nicht mehr betriebsnotwendige 
Gebäude des Drahtwerkes, die hier überwiegend vorhandenen alten Fabrikhallen sollen 
abgerissen werden. Auch soll im Zuge der Neuordnung das an der Koblenzer Straße lie-
gende alte Verwaltungsgebäude des Drahtwerkes abgebrochen und die Nutzung verlagert 
werden. 

Der neue Lebensmitteldiscounter soll, südlich angrenzend an die Flächen des -Baumarktes, 
auf einer Grundstücksfläche von etwa 12.000 qm errichtet werden. Vorgesehen ist das 
gleichbleibende Sortiment auf einer Verkaufsfläche von ca. 1.690 qm anzubieten; siehe Vi-
sualisierte Darstellung des Projektes aus der Hand des Investors, Seite 33. 

Nach dem von der Stadt Lahnstein am 17. Dezember 2012 beschlossenen Einzelhandels-
konzept ist dieser Bereich der Koblenzer Straße als „Zentraler Versorgungsbereich mit 
Zweckbestimmung und Sortimentsbeschränkung“ ausgewiesen. 

Der Neubau des Lebensmitteldiscounters stellt ein raumbedeutsames Vorhaben dar und 
ist hinsichtlich seiner Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung zu über-
prüfen und mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen unter den Ge-
sichtspunkten der Raumordnung aufeinander abzustimmen (Raumverträglichkeitsprü-
fung). Entsprechend wurde am 13. November 2015 die Durchführung einer vereinfachten 
raumordnerischen Prüfung („vrP“) gemäß § 16 ROG i.V.m. § 18 LPlG beantragt. Das Prü-
fergebnis vom 16. März 2016 wurde von der SGD Nord mit Schreiben vom 22. März 2016 
mitgeteilt. 

In dieser Ergebnismitteilung heißt es: 

 Die geplante L.-Verlagerung in der Koblenzer Straße mit einer geplanten Verkaufsfläche von 
1.690 qm entspricht den Zielen Z 57, Z 58, und Z 60 des LEP IV und gleichlautender Ziele des 
RROP Mittelrhein-Westerwald 2006. Und ebenso den Grundsätzen G 4 (Kongruenzgebot) des 
Kapitels „Einzelhandels“ des RROP Mittelrhein-Westerwald und dem G 56 des LEP IV. Die Ver-
kaufsflächen des neuen L.-Standortes sind basierend auf dem Verträglichkeitsgutachten im Be-
bauungsplan entsprechend festzusetzen. 

 Um die Zielstellungen und Empfehlungen des Einzelhandelskonzeptes Lahnstein einhalten zu 
können, ist der bestehende Flächennutzungsplan an die geplanten Nutzungen anzupassen und 
der Bebauungsplan (17Ä2/39 - Koblenzer Straße / Industriestraße) im Bereich des derzeitigen 
L.-Standortes bauleitplanerisch so zu ändern, dass am Altstandort zukünftig nur noch Einzelhan-
del gemäß den Empfehlungen des Einzelhandelskonzeptes Lahnstein zulässig ist und der Einzel-
handel mit Nahrungs- und Genussmittel ausgeschlossen wird. 

 
Der geltende Flächennutzungsplan der Stadt Lahnstein stellt im Vorhabenbereich auf den 
Flächen des Drahtwerkes ein Gewerbegebiet dar. Entsprechend der Planung ist der rele-
vante Bereich des Flächennutzungsplanes im Rahmen der sechsten Änderung (Sonderge-
biet Einzelhandel) anzupassen. 
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Für das Vorhaben sind diese beiden Pläne entsprechend den Forderungen aus dem Ergeb-
nis der „vrP“ zu ändern. 

Neben den erforderlichen differenzierten Festsetzungen (Art und Maß der baulichen Nut-
zung) sind im Rahmen dieser Bebauungsplanänderung insbesondere die Belange des Ver-
kehrs zu berücksichtigen. Hier ist die Leistungsfähigkeit der Anschlüsse an das übergeord-
nete Verkehrsnetz sowie im Projektbereich selbst die Funktionsfähigkeit der Zufahrten von 
und auf die Koblenzer Straße zu gewährleisten. 

Entsprechend einer ersten Einschätzung im Rahmen des Antrags zur „vrP“ durch das Gut-
achter-Büro ist durch die Betriebsverlagerung in Verbindung mit der vorgesehenen Erwei-
terung der Verkaufsfläche sowie einer anderweitigen Nachnutzung am alten Standort des 
Lebensmitteldiscounters nicht von einer maßgeblichen Beeinträchtigung von Verkehrsfluss 
und Verkehrsqualität gegenüber dem heutigen Zustand auszugehen. Zur erforderlichen 
Nachweisführung ist ein Gutachten in Bearbeitung; die Ergebnisse werden in das Bebau-
ungsplanverfahren eingebracht. 

Auch sind die projektbedingten schalltechnischen Auswirkungen auf die benachbarte Be-
bauung zu untersuchen und darzustellen, um die immissionsschutzrechtliche Verträglich-
keit zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere für die östlich angrenzende Bebauung an der 
Christian-Sebastian-Schmidt-Straße. Die erforderliche gutachterliche Nachweisführung er-
folgt im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens. 

Zu betrachten sind auch die Auswirkungen des Vorhabens auf Natur und Landschaft. Das 
Projektgebiet für die Neuerrichtung des Lebensmitteldiscounters liegt innerhalb des aus-
gewiesenen Gewerbegebietes und ist durch Produktionshallen, das Verwaltungsgebäude 
sowie die Erschließungsflächen der Drahtwerk C.S. Schmidt GmbH geprägt. Das Gelände 
ist durch diese Anlagen vollständig versiegelt. Vom Drahtwerk genutzt wird derzeit ledig-
lich noch das Verwaltungsgebäude an der Koblenzer Straße sowie die südlich an die Flä-
chen des geplanten Lebensmitteldiscounter-Standortes angrenzenden Grundstücks-
bereiche (Hallen und Erschließungsflächen). 

Auch das alte Verwaltungsgebäude soll abgebrochen und im südöstlichen Bereich des 
Plangebiets dieser Bebauungsplan-Änderung neu errichtet werden. Der gesamte über-
plante Bereich des Drahtwerkes liegt derzeit vollständig brach. Auswirkungen auf Natur 
und Landschaft sind durch die Realisierung des Vorhabens auf diesen Flächen nicht zu er-
warten. Die im Rahmen des Bebauungsplans erforderliche Nachweisführung hinsichtlich 
Landespflege und Artenschutz erfolgt im weiteren Verfahren. 
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2.2.4 Visualisierte Darstellung des Projektes 
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2.3 Planerische Grundlagen 

2.3.1 Flächennutzungsplanung 

2.3.1.1 Geltender Flächennutzungsplan (Ausschnitt) 

 

2.3.1.2 Anlass der Änderung 

Die Nachfrage nach gewerblichen Bauflächen, die regionalplanerische Funktionszuwei-
sung und das ebenfalls vorhandene örtliche Interesse, hatte bei der Fortschreibung des 
Flächennutzungsplanes in den Jahren 1992-99 Anlass gegeben, verstärkt gewerbliche Bau-
flächen darzustellen. 

Auch die im Aufstellungsverfahren einzuholende „Landesplanerische Stellungnahme“, ab-
gegeben am 7. April 1994 durch die Untere Landesplanungsbehörde des Rhein-Lahn-Krei-
ses, hatte als fünftes von sieben landesplanerischen Zielen infolge der nach dortiger Auf-
fassung nicht ausreichend vorgesehenen Gewerbebauflächen zur Verbesserung der Wirt-
schafts- und Infrastruktur gefordert: „Der Entwicklung im produzierenden Gewerbe ist 
Vorrang einzuräumen.“ 
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Den übrigen landesplanerischen Vorgaben war im anschließend überarbeiteten Entwurf 
des Flächennutzungsplanes durch Beschlussfassung der städtischen Gremien weitgehend 
gefolgt worden. Allerdings war das vorgenannte fünfte Ziel nicht in vollem Umfang vom 
Stadtrat akzeptiert worden, da man damals schon erkannte, dass dieser prognostizierten 
landesplanerisch gewünschten Entwicklung auf Dauer nicht hinreichend Rechnung getra-
gen werden könne. 

Begründet wurde dies vom Stadtrat damit, dass die „Landesplanerische Stellungnahme“ 
darlege, gegenüber der Darstellung im Flächennutzungsplanvorentwurf bestehe mindes-
tens noch ein Zusatzbedarf von rund fünf bis zehn Hektar. Die erschließungsfähigen Flä-
chen seien aufgrund der topographischen Verhältnisse allerdings sehr begrenzt, Flächen-
reserven dagegen nicht vorhanden. Desweiteren wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass die Entwicklung im produzierenden Gewerbe forciert werden sollte, wobei allerdings 
auf den Arbeitsplatz bezogene flächenintensive Gewerbeansiedlungen nicht anzustreben 
seien. 

Beide Bedingungen korrespondierten dahingehend, dass ein Vorrang des produzierenden 
Gewerbes bei der weiteren Entwicklung als realitätsfremd anzusehen war. Im produzie-
renden Gewerbe ist bei Neuansiedlungen mit einem durchschnittlichen Flächenverbrauch 
von mindestens 200-300 qm Bruttobauland pro Arbeitsplatz zu rechnen. Da eine derart ex-
tensive Flächennutzung aufgrund der topographischen als auch städtebaulichen Situation 
in der Stadt Lahnstein nicht realisierbar sei, müsse die verstärkte gewerbliche Entwicklung 
der Stadt Lahnstein im tertiären Bereich (Dienstleistungen) gesucht werden - dies auch un-
ter dem von der Landesplanung selbst dargelegten Problem der langfristigen Entflechtung 
der starken Gemengelage im Stadtbereich von Lahnstein. 

Aus diesen Gründen hatte der Stadtrat durch Beschluss eine Modifizierung des fünften 
„Landesplanerischen Ziels“ vorgenommen und eigens neu gefasst: „Der Entwicklung qua-
lifizierter Arbeitsplätze im tertiären Bereich mit angestrebter hoher Arbeitsplatzdichte in 
Kernnähe ist Vorrang einzuräumen.“ 

Im Zug der Flächennutzungsplanung waren die Flächenpotenziale in der Stadt untersucht 
und nach verschiedenen Kriterien geprüft worden. Bewertet wurden die Lage und Erreich-
barkeit der Flächen, die überörtliche Verkehrsanbindung, die mögliche verkehrstechnische 
Erschließung und die topographische Situation. Auch die Bedeutung der Flächen aus lan-
despflegerischer Sicht wurde berücksichtigt. 

Damals belief sich die Ausweisung im Flächennutzungsplan auf knapp dreißig Hektar Ge-
werbebaufläche, von denen allein elf Hektar auf das Gelände des Güterbahnhofes entfie-
len. 

In der Summe entstand so ein Überangebot an Gewerbebauflächen in den Darstellungen 
des Flächennutzungsplanes, das mangels tatsächlicher Verfügbarkeit bis heute nicht ge-
nutzt werden konnte. 

Noch während der Flächennutzungsplanung war das Verfahren zur Aufstellung eines Be-
bauungsplanes eingeleitet worden, um in dem von Christian-Sebastian-Schmidt-Straße, 
Im Machert, Koblenzer Straße und Im Mittelgesetz umschlossenen Gebiet das Baurecht für 
den damals im Entstehen befindlichen Baumarkt als auch für das südlich anschließende 
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Gewerbegebiet zu schaffen. Seit 1994 ist dieser Bebauungsplan mit der Nr. 17 rechtskräf-
tig. 

Das Gewerbegebiet war unter der Vorgabe entwickelt worden, hier neben dem Baumarkt 
keine weiteren Einzelhandelsbetriebe anzusiedeln und somit die gewerbliche Nutzung zu 
sichern. 

Da seit über zwanzig Jahren keine Investoren Interesse an einem Ankauf der Flächen zur 
Ansiedlung von Unternehmen in der vom Plan vorgegebenen Größenordnung äußerten, 
stellte sich die Notwendigkeit einer zumindest teilweisen Neuordnung des Gebietes in Fra-
ge. 

Die verhaltene Nachfrage nach geeigneten kleinen und mittelgroßen Gewerbegrundstü-
cken konnte in den letzten Jahren insbesondere durch die Baureifmachung des Didierge-
ländes gedeckt werden. 

Gleichzeitig ist seit nach den Angaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz ein 
deutlicher Rückgang der Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort zu 
verzeichnen; am 30. Juni 2015 waren es noch 5.682. Dem Erläuterungsbericht zum Flä-
chennutzungsplan lagen hingegen noch Zahlenwerte zugrunde, die einen Bedarf an Ge-
werbebauflächen mit dem damaligen Anstieg der Beschäftigtenzahl von 7.964 aus dem 
Jahr 1970 bis hin zu 8.299 im Jahr 1987 begründeten. Insoweit waren die damaligen Be-
rechnungen der für Lahnstein erforderlichen Gewerbebauflächen von einem Trend ausge-
gangen, der sich anschließend nicht mehr bestätigt hatte. Letztlich haben diese Prognosen 
nicht dazu beitragen können, die Nachfrage an Gewerbegrundstücken tatsächlich zu er-
höhen. 

Dagegen war die Suche nach Grundstücken zur Ansiedlung von großflächigem Einzelhan-
del in den letzten Jahren zusehends gestiegen. 

Nicht nur im Bereich der Koblenzer Straße, wo sich bereits mehrere Einzelhändler etabliert 
haben, sondern auch in den übrigen gewerblich nutzbaren Flächen des Stadtgebietes, so 
im Didiergelände, auf den Flächen des ehemaligen Verpflegungsamtes und des Güter-
bahnhofes, auf dem Markplatz Niederlahnstein, im Ahlerhof, in der Südallee, im Gewerbe-
gebiet an der Dr.-Walter-Lessing-Straße, an der Gemarkungsgrenze zu Braubach und nicht 
zuletzt auch im Bereich des „Gewerbeparks Hermsdorfer Straße“, wo es vor zwei Jahren zu 
einer Neuausweisung von Sondergebietsflächen kam. In keinem anderen dieser Gebiete 
war es gewollt, das Baurecht für den sogenannten „großflächigen Einzelhandel“ mit mehr 
als 1.200 qm Geschossfläche herzustellen; zum Teil wurde es sogar durch Beschluss ent-
sprechender Satzungen ausgeschlossen. 

Auf diese geänderten Rahmenbedingungen muss zwangsläufig reagiert werden. Es ist ab-
sehbar, dass das weitere Vorhalten gewerblicher Bauflächen in diesem Umfang auf Dauer 
zu keinen neuen Ansiedlungen führen wird. 

Die theoretische Deckung einer potenziellen Nachfrage ist allein durch das Vorhandensein 
der gewerblichen Bauflächen auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofes Oberlahn-
stein möglich. Es sprechen viele Gründe dafür, eher diese Flächen für die künftige gewerb-
liche Entwicklung Lahnsteins vorzuhalten als den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 17. In-
soweit soll das Potenzial des Güterbahnhofes nicht durch parallel angebotene Konkur-
renzflächen, die für andere Zwecke attraktiver sein können, geschmälert werden. 
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Angesichts der häufig nachgefragten Einzelhandelsnutzung und eines Investors, der bereit 
ist, die hierfür erforderlichen Grundstücke anzukaufen, bietet sich die Ausweisung eines 
Sondergebietes für den (großflächigen) Einzelhandel im Bebauungsplan Nr. 17 an. Hierfür 
ist das Gebiet auch aus dem Umstand geeignet, dass Einzelhandel entlang der Koblenzer 
Straße bereits vorhanden ist. Darüber hinaus sprechen Lage und Anbindung des Gebietes 
grundsätzlich dafür. 

2.3.1.3 Geänderter Flächennutzungsplan (Ausschnitt) 
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2.3.2 Einzelhandelskonzept: Lage und Abgrenzung des Zentralen Versorgungsbereiches 
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2.3.3 Bebauungsplanung 

2.3.3.1 Bebauungsplan Nr. 17 (verbleibender rechtskräftiger Teil) 
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2.3.3.2 Bebauungsplan Nr. 17Ä2/39 (rechtskräftig) 

 

2.4 Planungsansatz und Planungsziel 

Die dritte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 wird - wie bereits bei seiner zweiten Än-
derung geschehen - mit dem westlich angrenzenden Bebauungsplan Nr. 39 gekoppelt. Un-
ter der Bezeichnung 17Ä3/39 wird dieser Bebauungsplan trotz seiner etwas sperrigen 
Namensgebung ein einheitlich handhabbares Baurecht für alle Einzelhandelbetriebe ent-
lang der Koblenzer Straße beinhalten. 
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Der Bebauungsplan Nr. 17Ä2/39 war bereits Vorbild für die spätere Bebauungsplanung an 
der Hermsdorfer Straße, bei der Wert darauf gelegt wurde, dass sich die in der Koblenzer 
Straße bewährten Festsetzungen auch dort wiederfinden. 

Nicht nur für die baurechtliche Beurteilung, sondern auch für eine eindeutige und nach-
vollziehbare Darlegung eines „gleichen Baurechts für alle“ - was gerade in der Konkurrenz-
situation der einzelnen Händler wichtig ist - soll diese Maxime auch in der Koblenzer Stra-
ße beibehalten werden. 

2.5 Erläuterung ausgewählter Festsetzungen 

2.5.1 Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet gliedert sich nach der Art der zulässigen Nutzung sowie nach der Art der 
Betriebe und deren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften in die Baugebiete SO-2, 
SO-4 und SO-5. 

Die Nutzungen werden aus dem im Parallelverfahren geänderten Flächennutzungsplan 
entwickelt. Dieser sieht dort Sonderbauflächen „Einzelhandel“ vor. Das Sondergebiet SO-2 
wird dabei in seiner ursprünglichen Festsetzung aus der rechtskräftigen Bauleitplanung 
mit der Zweckbestimmung „Tankstelle“ übernommen; die Fläche ist ausschließlich aus 
Gründen der Abrundung des Geltungsbereiches mit in das Änderungsverfahren einbezo-
gen worden und erfährt keine Modifizierung. 

Die Sondergebiete SO-4 und SO-5 sind nach dem Flächennutzungsplan bzw. dessen Ände-
rung für den großflächigen Einzelhandel vorgesehen, was im Bebauungsplan gleicherma-
ßen festgesetzt wird. 

Der Bebauungsplan aus dem Jahr 2005 hatte die Sondergebietsnutzungen für alle Teilflä-
chen gleichermaßen festgesetzt: im gesamten Sondergebiet SO-3 galt ein einheitliches 
Baurecht. Durch die jetzt vorgenommene Änderung ändert sich dies, da nach dem Ergeb-
nis der raumordnerischen Prüfung durch die Neuschaffung des Baurechtes östlich der Kob-
lenzer Straße eine gleichermaßen vorzunehmende Reduzierung westlich vorzunehmen ist. 
Insoweit wird nicht nur ein SO-5 für die neue Fläche geschaffen, sondern auch aus dem 
früheren SO-3 eine Teilfläche herausgenommen und mit der Bezeichnung SO-4 versehen. 
Dort verbleibt es im Wesentlichen beim früheren Recht, jedoch ohne die Möglichkeit, dort 
künftig Nahrungs- und Genussmittel anzubieten. 

 
Der Mindestwert der Verkaufsflächengröße soll garantieren, dass eine großflächige Nut-
zung im Stil der modernen Discounter entsteht bzw. erhalten bleibt – und sich damit auch 
die Zahl der Betriebe in absehbaren Grenzen hält. Eine kleinteilige Entwicklung käme einer 
innenstädtischen Nutzung zu nahe und soll damit ausgeschlossen werden. 

Eine ausnahmsweise Zulässigkeit von Gewerbebetrieben aller Art, Lagerhäusern und La-
gerplätzen, öffentlichen Betrieben und Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäuden ist 
ebenfalls gegeben. Auch Anlagen für sportliche, kulturelle und gesundheitliche Zwecke sol-
len im SO-4 nach wie vor nicht ausgeschlossen werden; diese Anlagen sind städtebaulich 
durchaus vertretbar. Im neuen SO-5 bleiben die Nutzungen aber auf sportliche und ge-
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sundheitliche Zwecke beschränkt, wenngleich das gegenwärtige Projekt dies weder beab-
sichtigt noch Raum dafür vorhanden ist. Der Bebauungsplan geht die Thematik abstrakt 
an und schließt Vorhaben, die - wenn auch nur theoretisch - möglich sind, auch nicht aus. 

 
Die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes über die allgemein zulässigen 
Nutzungen im SO-3 erlaubten für dieses Grundstück Einzelhandelsbetriebe, die auf Sorti-
mente mit zentrenbildendem Charakter beschränkt sind und deren Geschossfläche zwi-
schen 500 qm und 2.000 qm beträgt; Einkaufszentren, die auf Sortimente mit zentrenbil-
dendem Charakter beschränkt sind und deren Geschossfläche zwischen 1.000 qm und 
2.500 qm beträgt; Einzelhandelsbetriebe, die auf Sortimente mit geringem oder keinem 
zentrenbildenden Charakter beschränkt sind und deren Geschossfläche 2.500 qm nicht 
überschreitet. 

Der Mindestwert einer Geschossfläche von 500 qm sollte garantieren, dass eine großflä-
chige Nutzung im Stil der modernen Discounter entsteht bzw. erhalten bleibt - und sich 
damit auch die Zahl der Betriebe in absehbaren Grenzen hält. Eine kleinteilige Entwicklung 
käme einer innenstädtischen Nutzung zu nahe und soll damit ausgeschlossen werden. 

Zu den Sortimenten mit zentrenbildendem Charakter - auch „Innenstadtrelevante Sorti-
mente“ genannt - gehörten nach den damals verwendeten Quellen: Antiquitäten, 
Baby- und Kinderartikel, Bastelartikel, Beleuchtungskörper, Blumen, Briefmarken, Bücher, 
Computer und Software, Devotionalien, Drogeriewaren, Einrichtungszubehör (ohne Mö-
bel), Elektrowaren (ohne Großgeräte), Feinmechanische Erzeugnisse, Fotogeräte und Fo-
towaren, Galanteriewaren, Gardinen und Zubehör, Geschenkartikel, Getränke, Glas, 
Haus- und Heimtextilien, Hausrat, Hohl- und Stahlwaren, Jagdbedarf, Keramik, Kosmetika, 
Kunstgewerbe, Kürschnerwaren, Kurzwaren und Handarbeiten, Lebensmittel, Lederbeklei-
dung, Lederwaren, Modewaren, Multimedia, Musikalien, Nähmaschinen, Nahrungs- und 
Genussmittel, Nähzubehör, Oberbekleidung, Optische Erzeugnisse, Orthopädie, Pa-
pier- und Schreibwaren, Pharmazeutika, Porzellan, Reformwaren, Schmuck, Schuhe und 
Furnituren, Schulbedarf, Silberwaren, Spielwaren, Sportartikel, Sportbekleidung, Stoffe, 
Textilien, Tierpflegemittel, Tonträger, Uhren, Unterhaltungselektronik, Waffen, 
Wasch- und Putzmittel, Wäsche, Wolle, Zeitschriften. Innenstadtrelevanz können auch fol-
gende Sortimente haben: Campingartikel, Fahrräder, Mofas und Zubehör, Teppiche (ohne 
Teppichböden und sonstige Bodenbeläge) sowie Tiere und Zoobedarf. 

Nach dem Ergebnis der vereinfachten raumordnerischen Prüfung (Abschnitt 5) muss die 
Verkaufsfläche im Falle der Verlagerung des Lebensmittelmarktes am neuen Standort ba-
sierend auf dem Verträglichkeitsgutachten festgesetzt werden. Hieraus resultiert der Wert 
von 1.690 qm, der sich auch aus der Ermittlung der Verkaufsfläche am alten Standort be-
legen lässt. 

Ebenso muss nach diesem Ergebnis der Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmittel im 
Falle der Verlagerung des Lebensmittelmarktes am alten Standort ausgeschlossen werden. 

Die Ermittlung der neu festzusetzenden maximalen Verkaufsfläche erfolgte in notwendiger 
Übertragung aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan für dieses Grundstück: hier ist eine 
maximale Geschossfläche von 2.000 qm für Einzelhändler bzw. 2.500 qm für Einkaufszen-
tren festgesetzt. Im Allgemeinen geht die Rechtsprechung von einem Verhältnis von 3:4 
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zwischen Verkaufsfläche und Geschossfläche aus; demzufolge rechnen sich die beiden 
Werte in Verkaufsflächengrößen von 1.500 bzw. 1.875 qm um. Da der Begriff des Ein-
kaufszentrums in der Planänderung nicht mehr eingesetzt wird, die bisherige Maxi-
malgröße aber nicht unberücksichtigt bleiben soll, bietet sich der arithmetische Mittelwert 
an, der bei 1.687,5 qm, aufgerundet 1.690 qm, liegt. 

Hinsichtlich des vormals festgesetzten Mindestwertes von 500 qm Geschossfläche wird 
auch dieser im genannten Verhältnis auf Verkaufsfläche umrechnet und findet sich mit ei-
nem VK = 375 qm im neuen Bebauungsplan wieder. 

2.5.2 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten 

Eine Einschränkung über Art und Maß der Nebenanlagen trifft der Bebauungsplan nicht. 
Gerade in Gewerbe- und Sondergebieten sollen Nebenanlagen jeglicher Art möglich sein, 
zum Teil auch außerhalb der überbaubaren Flächen. Grenzen sind allerdings entlang der 
Straßenräume gesetzt, wo sowohl Garagen als auch Nebenanlagen einen Mindestabstand 
von einem halben Meter einhalten müssen. 

Dass auch Stellplätze einen solchen Mindestabstand einhalten müssen, liegt daran, dass 
der Bebauungsplan mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln die unmittelbare Zu-
fahrt von Stellplätzen von der Erschließungsstraße aus verbieten muss. Der hierbei entste-
hende Ein- und Ausfahrtsverkehr würde zu nicht vertretbaren Verkehrsbehinderungen und 
–gefährdungen führen. Die Errichtung von Stellplätzen ohne diesen Mindestabstand kann 
daher nur ausnahmsweise zulässig sein, wenn die Zufahrt von der öffentlichen Fläche aus 
durch eine Einfriedung unmöglich gemacht wird. 

Diese Überlegungen gehen damit einher, die Summe der Einfahrtbereiche auf maximal ein 
Fünftel der Straßenfrontlänge des Baugrundstücks beschränkt ist. Im SO-5 erübrigt sich ei-
ne solche Festsetzung, da die dieser Bemessung zugrunde zulegende Straßenfrontlänge 
feststeht und eine prozentuale Beschränkung im Ergebnis nicht handhabbar ist. 

Für die Errichtung von Versorgungsanlagen sollen aus Zweckmäßigkeitserwägungen keine 
Einschränkungen im Bebauungsplan bestehen. Sie sind als Ausnahme im Grunde überall 
zulässig. 

2.5.3 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 

Wie bereits in der landespflegerischen Abwägung dargelegt, soll sich der Umfang der lan-
despflegerischen Maßnahme aufgrund der lokalen Rahmenbedingungen auf ein Minimum 
beschränken. 

Alle Festsetzungen wurden im Sinne der Gleichbehandlung aus dem geltenden Bebau-
ungsplan entnommen und soll weiterhin gültig bleiben. Gleiches gilt für die Begrünung von 
Fassaden, die nicht durch Fenster oder Versätze in der Gebäudefront gegliedert sind. 
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2.5.4 Örtliche Bauvorschriften 

Die örtlichen Bauvorschriften nach Landesbauordnung gliedern sich in die Rubriken äußere 
Gestaltung von baulichen Anlagen, äußere Gestaltung von Werbeanlagen, Gestaltung der 
unbebauten Flächen und Gestaltung und Höhe von Einfriedungen. 

Gestalterische Festsetzungen über die äußere Gestaltung von baulichen Anlagen werden 
über die Höhe von Wand und Gebäude separat getroffen. 

Auch hier soll dem Tenor des Gesamtplanes, einen möglichst großen Spielraum für die 
Bauvorhaben anzubieten, treu geblieben werden. So werden nur Gebäudehöhen von zwölf 
bzw. zehn Metern als Maximum festgesetzt. 

Die Festsetzung beschränkt das Maß der Wandhöhe auf drei Viertel der Länge der 
Traufseite, das heißt, auf die Länge eines Viertels sind auch höhere Werte zulässig - bis hin 
zur festgesetzten Gebäudehöhe. 

Auch weitergehende Festsetzungen über die Gestaltung der Fassaden werden aus der 
noch geltenden Bebauungsplanung übernommen. Es handelt sich hier um Aussagen zur 
Fassadengliederung und zur Gestaltung der Außenwände; letztere sind bewusst nur in 
weiß oder aus weiß durch Abtönen gewonnenen blassen Farben für zulässig erklärt wor-
den. Mit diesen Festsetzungen wurden bisher gute Erfahrungen gemacht und passable Er-
gebnisse, auch in anderen Gewerbe- und Sondergebieten, erzielt. In Wahrung einer ein-
heitlichen Schiene innerhalb der Gewerbegebiete in der Stadt sollen diese Festsetzungen 
erhalten bleiben. 

Gleiches gilt für die äußere Gestaltung von Werbeanlagen, die in diesem Gebiet besonders 
sensibel gehandhabt werden soll. Schon der Bebauungsplan Nr. 17 hatte Restriktionen, die 
zugegebenermaßen über gängige Standards in Gewerbegebieten hinausgehen. Sowohl er 
als auch sein Teilnachfolger Nr. 17Ä2/39 bewegen sich allerdings nicht in einem Gewerbe-
gebiet klassischer Prägung, sondern in einem von Strukturwandel und Brachen geprägten 
Gebiet, das von drei Seiten mit Wohnbebauung umschlossen ist. Gestalterische Auflagen – 
gerade hinsichtlich ihrer Größe - sind daher mehr als angebracht, was insbesondere eine 
massierte Erdrückung durch Werbeanlagen ausschließen soll. 

Gerade auch Lichtwerbung mit wechselndem oder bewegtem und laufendem Licht ist da-
her definitiv ausgeschlossen. Damit auch die Höhe in diesem Rahmen bleibt, sind die Fest-
setzungen zusätzlich mit einem Verbot von Aufschüttungen für Werbeanlagen untermau-
ert. 

Nach allen Festsetzungen über die Gebäude sind abschließend die Höhen der Einfriedun-
gen entlang öffentlicher Verkehrsflächen geregelt. Sie sollen überschaubar bleiben und 
daher auf eine Höhe von 1,50 m beschränkt werden. Lediglich in transparenter Form sind 
Einfriedungen darüber hinaus bis zu einer Höhe von zwei Meter erlaubt. Als Definition 
hierfür wurde festgelegt, dass mindestens vier Fünftel der Ansichtsfläche „durchsehbar“ 
sein müssen. 
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2.6 Verfahren 

2.6.1 Aufstellungsbeschluss 

Der Stadtrat der Stadt Lahnstein hat in öffentlicher Sitzung am 3. November 2016 gemäß 
§ 1 Abs. 3 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch) den Beschluss gefasst, für 
den Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 17 eine dritte Änderung i.V.m. der 
Änderung und Erweiterung des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 17Ä2/39 durchzufüh-
ren. 

Der Aufstellungsbeschluss wurde gleichzeitig mit der anstehenden Beteiligungen der Öf-
fentlichkeit im Rhein-Lahn-Kurier Nr. 46 am 18. November 2016 bekannt gemacht. 

2.6.2 Beteiligung der Öffentlichkeit 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand in Form einer einwöchigen 
öffentlichen Auslegung der Planunterlagen in der Zeit vom 28. November 2016 bis 
2. Dezember 2016 statt. Sie wurde am 18. November 2016 im Rhein-Lahn-Kurier Nr. 46 be-
kannt gemacht. Es wurde Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 

Eingegangene Stellungnahmen mit abwägungsrelevantem Inhalt sind im Abschnitt 2.7.1.1 
ab Seite 48 gelistet. 

2.6.3 Beteiligung der Behörden 

Parallel zur Öffentlichkeitsbeteiligung werden die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, gemäß 
§ 4 BauGB mit Schreiben vom 21. November 2016 um Abgabe einer Stellungnahme zur 
Planung gebeten worden. 

Mit Fristsetzung von einem Monat - entsprechend dem 24. Dezember 2016 - wurden die 
Behörden aufgefordert, auch Aufschluss über beabsichtigte und bereits eingeleitete Pla-
nungen und sonstige Maßnahmen zu geben, die für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung des Gebiets bedeutsam sein können. 

Es wurde darauf hingewiesen, dass bei nicht fristgemäßer Äußerung davon ausgegangen 
wird, dass die von den Trägern wahrzunehmenden öffentlichen Belange nicht berührt wer-
den. 

Keine Stellungnahme wurde abgegeben von: 

 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege, Mainz. 

Fristgemäße Stellungnahmen ohne abwägungsrelevante Inhalte wurden vorgebracht von: 

 Energienetze Mittelrhein, Koblenz - mit Schreiben vom 9. Dezember 2016, eingegan-
gen am 14. Dezember 2016; 

 Handwerkskammer Koblenz, Koblenz - mit Schreiben vom 12. Dezember 2016, ein-
gegangen am 12. Dezember 2016; 

 Kreisverwaltung, des Rhein-Lahn-Kreises, Bad Ems - mit Schreiben vom 
13. Dezember 2016, eingegangen am 14. Dezember 2016 (nur Bebauungsplan); 
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 Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation, Koblenz - mit Mail vom 
6. Dezember 2016; 

 Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Diez - mit Schreiben vom 
13. Dezember 2016, eingegangen am 19. Dezember 2016. 

Eingegangene Stellungnahmen mit abwägungsrelevantem Inhalt sind im Abschnitt 2.7.2.1 
ab Seite 96 gelistet. Spätere Stellungnahmen waren nicht zu verzeichnen. 

2.6.4 Erste Abwägung 

Nach Ablauf der Beteiligungsfristen erfolgte die Prüfung der im Verfahren nach § 3 Abs. 1 
sowie § 4 Abs. 1 BauGB fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen und die Beschlussfas-
sung über die gerechte Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gemäß § 1 Abs. 7 BauGB. 

Behandelt und geprüft wurden alle Stellungnahmen die fristgerecht eingegangen waren. 
Die unmittelbar anschließend vorgenommene Nummerierung erfolgte in alphabetischer 
Reihe. 

Über die Inhalte der eingegangenen Stellungnahmen wurde in der öffentlichen Sitzung des 
Stadtrates am 26. Oktober 2017 beraten und eine Abwägung vorgenommen. 

Das Ergebnis der Abwägung wurde den Einwendern mit Schreiben vom 
22. Dezember 2017 mitgeteilt. 

2.6.5 Beschluss zur Öffentlichen Auslegung 

Der Stadtrat der Stadt Lahnstein hat in öffentlicher Sitzung am 26. Oktober 2017 die Pla-
nung in der damals vorliegenden Fassung anerkannt und die Verwaltung mit der Durch-
führung der Öffentlichen Auslegung beauftragt. 

2.6.6 Öffentliche Auslegung 

Die Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fand in der Zeit vom 2. Januar 2018 bis 
1. Februar 2018 statt. Sie wurde am 22. Dezember 2017 im Rhein-Lahn-Kurier Nr. 51 be-
kannt gemacht. 

Öffentlich auslegt wurden die Bestandteile der Bauleitplanung wie im Abschnitt 1.1.2 auf 
Seite 6 gelistet sowie die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegen-
den umweltbezogenen Stellungnahmen, die in diese Begründung integriert sind. 

Es wurde in der Bekanntmachung darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen, die im Ver-
fahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden 
sind, bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können, so-
fern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren In-
halt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 

Für die Dauer der öffentlichen Auslegung wurde der Entwurf des Bebauungsplanes auch 
im Internet auf der Homepage der Stadt Lahnstein und im GeoPortal.rlp als zentrales In-
ternetportal des Landes Rheinland-Pfalz bereitgestellt. 
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Die nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden mit Schreiben vom 22. Dezember 2017 von der Öffentlichen Auslegung benach-
richtigt. 

Keine Stellungnahmen wurden abgegeben von: 

 Industrie- und Handelskammer zu Koblenz, Geschäftsstelle Montabaur; 

 Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation. 

Fristgemäße Stellungnahmen ohne abwägungsrelevante Inhalte wurden vorgebracht von: 

 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 
Bonn - mit Email vom 3. Januar 2018 (mit Kopie des seines Schreibens vom 
8. Dezember 2016, deren Inhalte bereits berücksichtigt wurden, siehe Be-
schluss 2.8.2 ab Seite 131); 

 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Mitte, Frankfurt am Main - mit Schreiben 
vom 4. Januar 2018, eingegangen am 9. Januar 2018 (mit Wiederholung der Inhalte 
ihres Schreibens vom 23. Dezember 2016, die bereits berücksichtigt wurden, siehe 
Beschluss 2.8.7 ab Seite 139); 

 Energienetze Mittelrhein, Koblenz - mit Email vom 26. Januar 2018; 

 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Koblenz - mit Schrei-
ben vom 18. Januar 2018, eingegangen am 22. Januar 2018 (mit der berechtigten 
Bitte um eine redaktionelle Textkorrektur); 

 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege, Mainz - mit Email 
vom 23. Januar 2018; 

 Handwerkskammer Koblenz, Koblenz - mit Schreiben vom 30. Januar 2018, einge-
gangen per Email am 30. Januar 2018; 

 Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz - mit Fax vom 23. Januar 2018 (mit 
Wiederholung der Inhalte seines Schreibens vom 16. Dezember 2016, die bereits be-
rücksichtigt wurden, siehe Beschluss 2.8.8 ab Seite 140); 

 Landesbetrieb Mobilität Diez - mit Schreiben vom 9. Januar 2018, eingegangen am 
10. Januar 2018; 

 Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, Mainz - mit Schreiben vom 
2. Januar 2018, eingegangen am 8. Januar 2018 (mit Wiederholung der Inhalte sei-
nes Schreibens vom 21. Dezember 2016, die bereits abgewogen wurden, siehe Be-
schluss 2.8.3 ab Seite 132). 

Eingegangene Stellungnahmen mit abwägungsrelevantem Inhalt sind in den Abschnitten 
2.7.1.2 ab Seite 55 (Öffentlichkeit) und 2.7.2.2 ab Seite 115 (Behörden) gelistet. 

2.6.7 Zweite Abwägung 

Nach Ablauf der Beteiligungsfristen erfolgt die Prüfung der im Verfahren nach § 3 Abs. 2 
fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen und die Beschlussfassung über die gerechte 
Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander ge-
mäß § 1 Abs. 7 BauGB. 
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Behandelt und geprüft werden alle Stellungnahmen die fristgerecht eingegangen waren. 
Die unmittelbar anschließend vorgenommene Nummerierung erfolgte in alphabetischer 
Reihe. 

Über die Inhalte der eingegangenen Stellungnahmen wird in der öffentlichen Sitzung des 
Stadtrates am 21. März 2018 beraten und eine Abwägung vorgenommen. 

Das Ergebnis der Abwägung wird den Einwendern mitgeteilt. 

2.7 Abwägungsrelevante Eingaben 

2.7.1 Beteiligung der Öffentlichkeit 

2.7.1.1 Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 1 BauGB 
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2.7.1.1.1 Rosmarie Bührmann Müller, Sebastianusstraße 52 - mit Schreiben vom 2. Dezember 2016, 
eingegangen am 2. Dezember 2016 
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Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der geplanten Nutzungen (Art), Abschnitt 2.8.1 auf Sei-
te 124. 
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2.7.1.1.2 Simone Dietzler, Salzheck 8, Dieblich - mit Schreiben vom 2. Dezember 2016, eingegangen 
am 2. Dezember 2016 

 
Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der geplanten Nutzungen (Art), Abschnitt 2.8.1 auf Sei-
te 124. 
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2.7.1.1.3 Jürgen Fischbach, Koblenzer Straße 47 - mit Schreiben vom 1. Dezember 2016, eingegangen 
am 5. Dezember 2016 
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Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der Anbindung des Baugebiets / Verkehr, Abschnitt 2.8.5 auf 
Seite 134. 
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2.7.1.2 Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB 

2.7.1.2.1 Aldi GmbH & Co. KG, Montabaur - mit Schreiben vom 1. Februar 2018, eingegangen am 
1. Februar 2018 
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Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der Anbindung des Baugebiets / Verkehr, Abschnitt 2.8.5 auf 
Seite 134. 
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2.7.1.2.2 Rosmarie Bührmann-Müller und Dr. Axel Müller, Sebastianusstraße 52 - mit Schreiben vom 
1. Februar 2018, eingegangen am 1. Februar 2018 
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Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der geplanten Nutzungen (Art), Abschnitt 2.8.1 auf Sei-
te 124; Thematik der Anbindung des Baugebiets / Verkehr, Abschnitt 2.8.5 auf Seite 134; Thematik der Kritik 
am Umweltbericht und dem Fachbeitrag Naturschutz, Abschnitt 2.8.10 auf Seite 142; Thematik der Kritik am 
Verträglichkeitsgutachten, Abschnitt 2.8.11 auf Seite 144; Thematik der Vorbehalte zum Aufstellungsverfah-
ren, Abschnitt 2.8.12 auf Seite 164. 
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2.7.1.2.3 Cornelius Bartenbach Hessemann & Partner als Interessenvertreter der Rewe Markt GmbH, 
Zweigniederlassung West, Hürth - mit Schreiben vom 25. Januar 2018, eingegangen am 
1. Februar 2018 
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BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 81 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 82 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 83 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 84 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 85 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 86 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 87 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 88 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 89 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 90 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 91 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 92 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 93 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 94 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 95 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 
Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der geplanten Nutzungen (Art), Abschnitt 2.8.1 auf Sei-
te 124; Thematik der geplanten Nutzungen (Gestaltung), Abschnitt 2.8.3 auf Seite 132; Thematik des Immis-
sionsschutzes, Abschnitt 2.8.6 auf Seite 137; Thematik der Kritik an einzelnen Festsetzungen (Grundflächen-
zahl, Baugrenzen, Nebenanlagen, Einfahrtsbereiche, Artenschutz, Geltungsbereich), Abschnitt 2.8.9 auf Sei-
te 140; Thematik der Kritik am Umweltbericht und dem Fachbeitrag Naturschutz, Abschnitt 2.8.10 auf Sei-
te 142; Thematik der Kritik am Verträglichkeitsgutachten, Abschnitt 2.8.11 auf Seite 144. 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 96 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

2.7.2 Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

2.7.2.1 Beteiligungsverfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB 

2.7.2.1.1 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Bonn - 
mit Schreiben vom 8. Dezember 2016, eingegangen per Email am 8. Dezember 2016 

 
Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der geplanten Nutzungen (Maß), Abschnitt 2.8.2 auf Seite 
131. 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 97 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

2.7.2.1.2 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Mitte, Frankfurt am Main - mit Schreiben vom 
23. Dezember 2016, eingegangen am 23. Dezember 2016 und mit Schreiben vom 
28. Dezember 2016, eingegangen am 29. Dezember 2016 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 98 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 99 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 100 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 101 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 

 
Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der Belange der Deutschen Bahn, Abschnitt 2.8.7 auf Seite 
139. 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 102 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

2.7.2.1.3 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Koblenz - mit Schreiben 
vom 30. November 2016, eingegangen am 2. Dezember 2016 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 103 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 
Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der Archäologie, Geologie und des Bergbaus, Abschnitt 2.8.8 
auf Seite 140. 

Industrie- und Handelskammer zu Koblenz, Geschäftsstelle Montabaur - mit Schreiben vom 
20. Dezember 2016, eingegangen am 21. Dezember 2016 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 104 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 
Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der geplanten Nutzungen (Art), Abschnitt 2.8.1 auf Sei-
te 124. 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 105 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

2.7.2.1.4 Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Untere Landesplanungsbehörde, Bad Ems - mit 
Schreiben vom 29. November 2016, eingegangen am 30. November 2016 (Verweis zum 
Flächennutzungsplan) 

 
Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der geplanten Nutzungen (Art), Abschnitt 2.8.1 auf Sei-
te 124. 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 106 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

2.7.2.1.5 Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz - mit Schreiben vom 16. Dezember 2016, 
eingegangen am 19. Dezember 2016 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 107 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 
Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der Archäologie, Geologie und des Bergbaus, Abschnitt 2.8.8 
auf Seite 140. 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 108 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

2.7.2.1.6 Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, Mainz - mit Schreiben vom 
21. Dezember 2016, eingegangen am 23. Dezember 2016 

 
Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der geplanten Nutzungen (Gestaltung), Abschnitt 2.8.3 auf 
Seite 132. 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 109 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

2.7.2.1.7 Stadtverwaltung Koblenz - mit Email vom 16. Dezember 2016 

 
Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der geplanten Nutzungen (Art), Abschnitt 2.8.1 auf Sei-
te 124. 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 110 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

2.7.2.1.8 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Koblenz - mit Schreiben vom 
16. Dezember 2016, eingegangen am 22. Dezember 2016 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 111 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 112 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 113 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 114 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 
Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der geplanten Nutzungen (Art), Abschnitt 2.8.1 auf Sei-
te 124; Thematik der geplanten Nutzungen (Gestaltung), Abschnitt 2.8.3 auf Seite 132; Thematik der Altlas-
ten und des Bodenschutzes, Abschnitt 2.8.4, auf Seite 133; Thematik der Anbindung des Baugebiets / Ver-
kehr, Abschnitt 2.8.5 auf Seite 134; Thematik des Immissionsschutzes, Abschnitt 2.8.6 auf Seite 137; Thema-
tik der Kritik an einzelnen Festsetzungen (Grundflächenzahl, Baugrenzen, Nebenanlagen, Einfahrtsbereiche, 
Artenschutz, Geltungsbereich), Abschnitt 2.8.9 auf Seite 140. 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 115 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

2.7.2.2 Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB 

2.7.2.2.1 Kreisverwaltung, des Rhein-Lahn-Kreises, Bad Ems - mit Schreiben vom 31. Januar 2018, 
eingegangen am 1. Februar 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 116 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 
Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der Altlasten und des Bodenschutzes, Abschnitt 2.8.4 auf Sei-
te 133. 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 117 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

2.7.2.2.2 Stadtverwaltung Koblenz - mit Schreiben vom 29. Januar 2018, eingegangen am 
1. Februar 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 118 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 
Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der geplanten Nutzungen (Art), Abschnitt 2.8.1 auf Sei-
te 124. 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 119 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

2.7.2.2.3 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Koblenz - mit Schreiben vom 6. Februar 2018, 
eingegangen am 7. Februar 2018 (gewährte Fristverlängerung bis einschl. 7. Februar 2018) 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 120 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 121 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 122 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 



ENTWURF BEBAUUNGSPLAN NR. 17Ä3/39 - KOBLENZER STRASSE 
FÜR DIE BERATUNG ÜBER DIE ABWÄGUNG UND ZUR FASSUNG DES SATZUNGSBESCHLUSSES 

BEGRÜNDUNG ABWÄGUNGSRELEVANTE EINGABEN 

ANLAGE ZU DEN SITZUNGSVORLAGEN MIT DEN NUMMERN BV 18/3373 UND 3374 
SEITE 123 VON 251 - STAND: 7. MÄRZ 2018 

 
Ermittlung des Abwägungsmaterials: Thematik der geplanten Nutzungen (Art), Abschnitt 2.8.1 auf Sei-
te 124; Thematik der geplanten Nutzungen (Gestaltung), Abschnitt 2.8.3 auf Seite 132; Thematik der Kritik 
an einzelnen Festsetzungen (Grundflächenzahl, Baugrenzen, Nebenanlagen, Einfahrtsbereiche, Artenschutz, 
Geltungsbereich), Abschnitt 2.8.9 auf Seite 140; Thematik der Kritik am Umweltbericht und dem Fachbeitrag 
Naturschutz, Abschnitt 2.8.10 auf Seite 142. 


